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Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 
 

ordentlichen Hauptversammlung 
der Mercedes-Benz Group AG  

 

am Mittwoch, dem 7. Mai 2025 um 10:00 Uhr (MESZ). 
 

Die ordentliche Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung gemäß § 118a Abs. 1 Satz 1 Akti-
engesetz ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre (nachfolgend jeweils „Aktionäre“1) oder 
ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Ort der Hauptver-
sammlung abgehalten. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist das Mercedes-Benz Glo-
bal Training Center, Hauptstraße 31, 70563 Stuttgart. 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können sich im Wege der elektroni-
schen Kommunikation über das InvestorPortal unter  

group.mercedes-benz.com/investorportal 

zur virtuellen Hauptversammlung zuschalten und auf diese Weise an der Hauptversammlung teilnehmen. 
Unabhängig von einer Anmeldung und der Ausübung von Aktionärsrechten im Wege der elektronischen 
Zuschaltung wird die Hauptversammlung in voller Länge für im Aktienregister eingetragene Aktionäre der 
Mercedes-Benz Group AG und ihre Bevollmächtigten in Bild und Ton live im InvestorPortal unter 
group.mercedes-benz.com/investorportal übertragen. 

Die Eröffnung der Hauptversammlung, die einleitenden Ausführungen des Aufsichtsratsvorsitzenden sowie 
die Rede des Vorstandsvorsitzenden kann auch die interessierte Öffentlichkeit im Internet unter  

 
1 Ausschließlich aus Gründen leichterer Lesbarkeit wird in dieser Einberufung für natürliche Personen die männliche Form verwendet. Sie steht stets stellvertretend für Perso-

nen aller geschlechtlichen Identitäten. 
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group.mercedes-benz.com/hv-2025 
 
verfolgen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten erfolgt – auch im Wege 
elektronischer Kommunikation - ausschließlich über Briefwahl oder Vollmachtserteilung an die von der Ge-
sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.  
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ABSCHNITT A 
 

Tagesordnung 
 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des zusam-
mengefassten Lageberichts für die Mercedes-Benz Group AG und den Konzern sowie des Berichts 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 

 Die genannten Unterlagen enthalten auch den erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 
315a des Handelsgesetzbuches zum Geschäftsjahr 2024. Sie sind ebenso wie die Erklärung zur Un-
ternehmensführung, jedoch mit Ausnahme des Jahresabschlusses der Mercedes-Benz Group AG, im 
Geschäftsbericht 2024 enthalten. Der Geschäftsbericht und der Jahresabschluss der Mercedes-Benz 
Group AG für das Geschäftsjahr 2024 sind ab Einberufung der Hauptversammlung unter  

group.mercedes-benz.com/hv-2025 

 zugänglich. Sie werden dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein und in der Haupt-
versammlung näher erläutert. Auf der genannten Internetseite steht auch der Vergütungsbericht 
2024 zur Verfügung. 

 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss zum 31. 
Dezember 2024 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Gemäß den gesetzlichen Best-
immungen ist demzufolge zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung der Hauptversammlung 
vorgesehen. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2024 in Höhe von 
4.286.456.398,96 € wie folgt zu verwenden: 
 

Ausschüttung einer Dividende von 4,30 €  
je dividendenberechtigter Stückaktie  4.140.485.922,90 € 

 
Einstellung in Gewinnrücklagen        145.970.476,06 €   

  

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende am dritten 
auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig, mithin am 12. Mai 2025. 

 Für den Fall, dass die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung unmittelbar oder mittelbar 
eigene Aktien hält, die gemäß § 71b Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt sind, wird der Haupt-
versammlung vorgeschlagen, bei einer unveränderten Dividende von 4,30 € je 
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dividendenberechtigter Stückaktie den auf nicht dividendenberechtigte Stückaktien entfallenden 
Teilbetrag des Bilanzgewinns in die Gewinnrücklagen einzustellen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des 
Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des 
Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers, des Prü-
fers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten sowie des Prüfers für den Nachhal-
tigkeitsbericht 

Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor zu beschließen: 

5.1 Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird 
zum Abschlussprüfer, zum Konzernabschlussprüfer und zum Prüfer für die prüferische Durch-
sicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2025 bestellt.  

5.2 Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird 
zum Prüfer für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 
2026 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2026 
bestellt. 

5.3 Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird 
zum Prüfer für den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025 bestellt. 

Die Bestellung des Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht erfolgt vorsorglich für den Fall, dass der 
deutsche Gesetzgeber in Umsetzung von Art. 37 der Abschlussprüfer-RL RL 2006/43/EG in der Fas-
sung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 
2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG 
und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen eine ausdrück-
liche Wahl dieses Prüfers durch die Hauptversammlung verlangt, die Prüfung der Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung also nach dem deutschen Umsetzungsgesetz („CSRD-Umsetzungsgesetz“) nicht oh-
nehin dem Abschlussprüfer obliegen sollte. Der bisherige Gesetzentwurf sieht die Bestellung eines 
Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht durch die Hauptversammlung vor.  

 Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlungen an den Aufsichtsrat für diese Be-
schlussvorschläge frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte sind und ihm keine Klausel 
der in Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die 
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Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 
2005/909/EG der Kommission) genannten Art auferlegt wurde. 

Es ist beabsichtigt, über die Tagesordnungspunkte 5.1 bis 5.3 einzeln abstimmen zu lassen. 

6.  Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 

 Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß § 162 Aktiengesetz einen Bericht über die den Mitgliedern 
des Vorstands und des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2024 gewährte und geschuldete Vergütung 
erstellt, der der Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 Aktiengesetz zur Billigung vorgelegt wird.  

 Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 Aktiengesetz durch den Abschlussprüfer des Ge-
schäftsjahres 2024, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt 
am Main, daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 des 
Aktiengesetzes gemacht wurden. Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus erfolgte die Prüfung 
durch den Abschlussprüfer auch nach inhaltlichen Kriterien. Der Vermerk über die Prüfung ist dem 
Vergütungsbericht beigefügt.  

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den gemäß § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften 
Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 zu billigen. 

 Der Vergütungsbericht ist von der Einberufung der Hauptversammlung an unter group.mercedes-
benz.com/hv-2025 zugänglich und wird dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein.  

7.  Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat 

 Mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2025 endet die Amtszeit von Ben van Beurden, 
Elizabeth Centoni, Timotheus Höttges, Olaf Koch und Prof. Dr. Helene Svahn als Anteilseignervertre-
ter im Aufsichtsrat.  

 Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 Aktiengesetz und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des 
Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer aus je zehn Mitgliedern der Anteilseigner und 
der Arbeitnehmer und gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 Aktiengesetz zu mindestens 30 % aus Frauen (also 
mindestens sechs) und zu mindestens 30 % aus Männern (also mindestens sechs) zusammen. Die 
Geschlechterquote ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen, wenn nicht gemäß § 96 Abs. 2 Satz 3 
Aktiengesetz die Seite der Anteilseigner- oder Arbeitnehmervertreter der Gesamterfüllung wider-
spricht. Der Gesamterfüllung wurde im Hinblick auf die Wahl durch die ordentliche Hauptversamm-
lung 2025 nicht widersprochen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einberufung gehören dem 
Aufsichtsrat insgesamt neun Frauen und 11 Männer an, vier Frauen und sechs Männer auf Anteils-
eigner- und fünf Frauen und fünf Männer auf Arbeitnehmerseite. Im Falle der Wahl der vom Auf-
sichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten setzt sich die Anteilseignerseite im Aufsichtsrat nach wie vor 
aus vier Frauen und sechs Männern zusammen. Im Gesamtaufsichtsrat sind in diesem Fall unverän-
dert neun Frauen und 11 Männer vertreten. Das Mindestanteilsgebot bleibt damit auch nach der 
Wahl der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten erfüllt.  
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 Die nachfolgenden Wahlvorschläge des Aufsichtsrats beruhen auf der Empfehlung des Nominie-
rungsausschusses des Aufsichtsrats und streben die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten 
Anforderungsprofils mit Kompetenzprofil und Diversitätskonzept für das Gesamtgremium an. Das 
Anforderungsprofil sowie der Stand seiner Umsetzung zum 31. Dezember 2024 nebst Anpassung 
zum 1. Januar 2025 sind in der Erklärung zur Unternehmensführung veröffentlicht, die im Internet 
unter group.mercedes-benz.com/erklaerung-unternehmensfuehrung als separates Dokument und 
unter group.mercedes-benz.com/hv-2025 als Bestandteil des Geschäftsberichts zur Verfügung 
steht.  

 Die Wahl der vorgeschlagenen Kandidaten soll für eine Amtszeit von vier Jahren bzw. einem Jahr 
erfolgen. Damit soll von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, Anteilseignervertreter für eine 
kürzere Amtszeit als die gesetzliche Höchstdauer von fünf Jahren zu wählen, um die Wahlrechte der 
Aktionäre zu stärken und den Erwartungen insbesondere institutioneller Investoren sowie den An-
forderungen moderner Corporate Governance Rechnung zu tragen. Darüber hinaus soll durch gestaf-
felte Amtsperioden der Staggered-Board-Ansatz gestärkt und einerseits auch bei Wechseln im Auf-
sichtsrat die Kontinuität in der Wahrnehmung der Aufsichtsratsarbeit gewahrt, andererseits aber 
auch die flexible und zeitnahe Reaktion auf veränderte Anforderungen an die Aufsichtsratsmitglieder 
erleichtert werden.  

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

7.1  Ben van Beurden, London, Vereinigtes Königreich, ehemals Vorsitzender des Vorstands der 
Shell plc, Vereinigtes Königreich (börsennotiert) 

7.2    Elizabeth (“Liz”) Centoni, Palo Alto, Kalifornien, USA, Executive Vice President und Chief Cus-
tomer Experience Officer, Cisco Inc., USA (börsennotiert) 

7.3  Timotheus Höttges, Bonn, Deutschland, Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Telekom 
AG, Deutschland (börsennotiert), 

7.4 Olaf Koch, Berlin, Deutschland, Partner und Managing Director Zintinus GmbH, Deutschland 

7.5 Prof. Dr. Helene Svahn, Stockholm, Schweden, Professorin für Nanobiotechnologie am Royal 
Institute of Technology, Schweden  

mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2025 zu Anteilseignervertretern im 
Aufsichtsrat zu wählen, und zwar Ben van Beurden, Liz Centoni, Timotheus Höttges und Olaf Koch 
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach 
dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die jeweilige Amtszeit beginnt, 
nicht mitgerechnet wird. Prof. Dr. Helene Svahn soll bis zur Beendigung der Hauptversammlung ge-
wählt werden, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt.  

 Weitere Angaben über die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten einschließlich der Angaben zu Mit-
gliedschaften in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien 
sind im Anschluss an diese Tagesordnung unter Abschnitt B wiedergegeben und von der Einberufung 
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der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter group.mercedes-
benz.com/hv-2025 abrufbar. Sie werden dort auch während der Hauptversammlung abrufbar sein. 

 Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Kandidaten be-
schließen zu lassen. 

8.  Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und die Erteilung einer neuen Ermächtigung 
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz sowie zum 
Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts 

Die von der Hauptversammlung am 8. Juli 2020 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossene Ermäch-
tigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien wurde nahezu ausgeschöpft. Im Rahmen 
zweier Rückkaufprogramme erwarb die Gesellschaft bis zum 29. November 2024 auf der Grundlage 
dieser Ermächtigung eigene Aktien im Umfang von nahezu 10 % ihres Grundkapitals. Die erworbenen 
eigenen Aktien wurden am 13. Dezember 2024 ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen. 
Die bestehende Ermächtigung läuft am 7. Juli 2025 aus. Deshalb soll eine neue, bis zum 6. Mai 2030 
befristete Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 
Aktiengesetz sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts beschlossen werden.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Die durch die ordentliche Hauptversammlung am 8. Juli 2020 unter Tagesordnungspunkt 8 er-
teilte und bis zum 7. Juli 2025 befristete Ermächtigung zum Erwerb (gemäß Tagesordnungs-
punkt 9 der Hauptversammlung vom 8. Juli 2020 auch unter Einsatz von Derivaten) und zur 
Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts wird mit 
Wirksamwerden der neuen, nachstehenden Ermächtigung aufgehoben, soweit davon kein Ge-
brauch gemacht wurde. 

b)  Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 6. Mai 2030 zu jedem zulässigen Zweck eigene Ak-
tien in einem Umfang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptver-
sammlung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermäch-
tigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Auf die aufgrund dieser Ermächtigung erwor-
benen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesell-
schaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. Aktiengesetz zuzurechnen sind, zu keinem Zeit-
punkt mehr als 10 % des jeweiligen Grundkapitals entfallen.  

c)  Die Aktien der Mercedes-Benz Group AG (Mercedes-Benz Aktien) dürfen (1) über die Börse 
oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne von § 2 Abs. 6 Börsengesetz („MTF“), (2) 
mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder 
(3) mittels eines öffentlichen Tauschangebots gegen Aktien einer gemäß § 3 Abs. 2 Aktienge-
setz börsennotierten Gesellschaft erworben werden. Angebote nach (2) und (3) können auch 
mittels einer Aufforderung zur Abgabe von Angeboten erfolgen.  

(1)  Erfolgt der Erwerb der Mercedes-Benz Aktien über die Börse, so darf der von der Ge-
sellschaft gezahlte Gegenwert je Mercedes-Benz Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs einer Mercedes-Benz 
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Aktie im Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funk-
tional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main um 
nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 20 % unterschreiten.  

Erfolgt der Erwerb über Multilaterale Handelssysteme im Sinne von § 2 Abs. 6 Börsen-
gesetz, darf der gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Bör-
senhandelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-Handel (oder in 
einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfol-
gesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main um nicht mehr als 10 % über- bzw. 
unterschreiten.  

(2) Erfolgt der Erwerb der Mercedes-Benz Aktien über ein öffentliches Kaufangebot an alle 
Aktionäre, dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen Kauf-
preisspanne je Mercedes-Benz Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der 
Schlussauktionskurse der Mercedes-Benz Aktie im Xetra-Handel (oder in einem an die 
Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
der Wertpapierbörse Frankfurt/Main an den drei letzten Börsenhandelstagen vor dem 
Tag der Entscheidung des Vorstands über das Angebot beziehungsweise über die An-
nahme von Angeboten der Aktionäre um nicht mehr als 10 % überschreiten und um 
nicht mehr als 20 % unterschreiten.  

(3)  Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Tauschangebot gegen Aktien einer im Sinne 
von § 3 Abs. 2 Aktiengesetz börsennotierten Gesellschaft („Tauschaktien“), darf der von 
der Gesellschaft geleistete Tauschpreis (in Form einer oder mehrerer Tauschaktien, et-
waiger rechnerischer Bruchteile sowie einer etwaigen Barkomponente) je Mercedes-
Benz Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den maßgeblichen Wert einer Mercedes-Benz 
Aktie um nicht mehr als 10% überschreiten und um nicht mehr als 20 % unterschreiten. 
Der maßgebliche Wert der Mercedes-Benz Aktien und der Tauschaktien wird ermittelt 
auf der Grundlage ihres jeweiligen Schlussauktionskurses im Xetra-Handel (oder in ei-
nem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolge-
system) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main an den letzten drei Börsenhandelsta-
gen vor der Entscheidung des Vorstands über das Angebot beziehungsweise die An-
nahme von Angeboten der Aktionäre. Werden die Tauschaktien nicht im Xetra-Handel 
gehandelt, ist der Schlussauktionskurs derjenigen Börse maßgeblich, an der die 
Tauschaktien im vorausgegangenen abgelaufenen Kalenderjahr den höchsten Handel-
sumsatz erzielten. 

Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines Kauf- oder Tauschangebots beziehungsweise 
der Veröffentlichung einer Aufforderung zur Abgabe von Angeboten Kursbewegungen, die für 
den Erfolg des Kaufangebots erheblich sein können, so kann das Angebot während der Ange-
botsfrist beziehungsweise bis zur Annahme angepasst werden. In diesem Fall beziehen sich 
die 10 %-Grenze beziehungsweise die 20 %-Grenze für das Über- oder Unterschreiten des 
Kauf- bzw. Tauschpreises auf den entsprechenden Schlussauktionskurs am letzten Börsen-
handelstag vor der endgültigen Entscheidung des Vorstands über die Anpassung.  
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Sofern die Anzahl der zum Kauf oder Tausch angedienten beziehungsweise angebotenen Mer-
cedes-Benz Aktien das von der Gesellschaft insgesamt zum Erwerb vorgesehene Volumen 
übersteigt, kann der Erwerb im Verhältnis der jeweils angedienten beziehungsweise angebo-
tenen Mercedes-Benz Aktien je Aktionär erfolgen; darüber hinaus kann eine bevorrechtigte 
Berücksichtigung beziehungsweise Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedien-
ter beziehungsweise angebotenen Mercedes-Benz Aktien je Aktionär sowie eine Rundung 
nach kaufmännischen Grundsätzen vorgesehen werden. Ein etwaiges weitergehendes Andie-
nungsrecht der Aktionäre ist insoweit ausgeschlossen.  

Die näheren Einzelheiten der jeweiligen Erwerbsgestaltung bestimmt der Vorstand. Er kann 
auch weitere Bedingungen vorsehen. 

d)  Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien, die auf Grund dieser oder einer früheren Ermäch-
tigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz erworben wurden oder werden, neben einer Ver-
äußerung über die Börse oder einem Angebot an alle Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteili-
gungsquoten zu allen weiteren gesetzlich zulässigen Zwecken, insbesondere zu nachfolgen-
den Zwecken zu verwenden:  

(1)  Die eigenen Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre 
Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung 
kann im Wege der Kapitalherabsetzung oder ohne Kapitalherabsetzung durch Anpas-
sung des anteiligen Betrages der übrigen Aktien am Grundkapital erfolgen. Der Vorstand 
ist in diesem Fall zur Anpassung der Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung ermäch-
tigt. 

(2)  Die eigenen Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sachleistungen, 
insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch mit-
telbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen 
oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermö-
gensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre im 
Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unternehmen angeboten und übertragen 
werden.  

(3)    Die eigenen Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats in anderer Weise als über 
die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußert werden, wenn die Aktien 
gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien 
gleicher Ausstattung der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet. Der rechnerische Anteil am Grundkapital, der auf die so verwendeten 
eigenen Aktien entfällt, darf 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausnutzung 
dieser Ermächtigung nicht überschreiten. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurech-
nen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung 
in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz aus-
gegebenen oder veräußert werden oder aufgrund einer während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 
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Aktiengesetz begebenen Wandel-/Optionsschuldverschreibung ausgegeben oder ge-
währt wurden oder noch auszugeben oder zu gewähren sind.  

(4) Die eigenen Aktien können zur Erfüllung beziehungsweise zur Absicherung von Er-
werbsrechten oder Erwerbspflichten auf Mercedes-Benz Aktien, insbesondere aus und 
in Zusammenhang mit von der Gesellschaft oder mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. Aktienge-
setz verbundenen Unternehmen in der Vergangenheit oder in Zukunft ausgegebenen 
Wandel-/Optionsschuldverschreibungen verwendet werden. Darüber hinaus wird der 
Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht auszuschließen, um den Inhabern beziehungs-
weise Gläubigern von Wandlungs-/Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft bezie-
hungsweise entsprechender Wandlungs-/Optionspflichten zum Ausgleich von Verwäs-
serungen Bezugsrechte in dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen nach Ausübung die-
ser Rechte beziehungsweise Erfüllung dieser Pflichten zustünden, sowie eigene Aktien 
zur Bedienung solcher Bezugsrechte zu verwenden.  

(5) Die eigenen Aktien können unmittelbar oder mittelbar an Arbeitnehmer der Gesell-
schaft oder mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unternehmen, an 
Organmitglieder der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen oder an Dritte, z. 
B. Kreditinstitute, die diesen Personen das wirtschaftliche Eigentum und/oder die wirt-
schaftlichen Früchte aus den Aktien überlassen, ausgegeben oder zur Erfüllung der Ver-
pflichtungen verwendet werden, die sich aus den zum Erwerb dieser Aktien zu einem 
dieser Zwecke eingegangenen Wertpapierdarlehen/Wertpapierleihen ergeben. Sie kön-
nen den vorgenannten Personen insbesondere entgeltlich oder unentgeltlich zum Er-
werb angeboten, zugesagt und übertragen werden, wobei das Arbeits- beziehungs-
weise Anstellungsverhältnis oder Organverhältnis zum Zeitpunkt des Angebots, der Zu-
sage oder der Übertragung bestehen muss.  

(6)  Die eigenen Aktien können zur Einführung von Aktien der Gesellschaft an ausländischen 
Börsen verwendet werden, an denen sie bisher nicht zum Handel zugelassen sind. Der 
Preis (ohne Nebenkosten), zu dem diese Aktien an weiteren Börsen eingeführt werden, 
darf den Schlussauktionskurs im Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle des Xetra-
Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapier-
börse Frankfurt/Main am letzten Börsenhandelstag vor der Platzierung um nicht mehr 
als 5 % unterschreiten. 

(7) Die eigenen Aktien können allen Aktionären angeboten werden, damit diese gegen 
(auch teilweise) Abtretung ihres mit dem Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptver-
sammlung entstandenen Anspruchs auf Auszahlung der Dividende Aktien der Gesell-
schaft beziehen können (Aktiendividende). 

e)  Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene eigene Aktien der Gesellschaft wird insoweit 
ausgeschlossen, als diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen in lit. d) Ziffern (2) 
bis (7) verwendet werden. Ferner kann bei einem öffentlichen Angebot zum Erwerb eigener 
Aktien das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden.  
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Auf die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre verwendeten eigenen 
Aktien darf während der Laufzeit der vorliegenden Ermächtigung ein rechnerischer Anteil am 
Grundkapital von insgesamt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der vorliegenden Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt 
ihrer Ausnutzung entfallen. Sofern während der Laufzeit der vorliegenden Ermächtigung bis 
zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Ak-
tien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesell-
schaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht 
ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorgenannte 10 % Grenze anzurechnen. 

f)  Die in diesem Beschluss enthaltenen Ermächtigungen können jeweils unabhängig voneinan-
der, einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam, ganz oder in Teilen, auch durch mit der 
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundene Unternehmen oder für Rechnung 
der Gesellschaft oder ihrer verbundenen Unternehmen handelnde Dritte ausgenutzt werden. 

Der schriftliche Bericht des Vorstands über die Gründe, aus denen er ermächtigt sein soll, unter be-
stimmten Voraussetzungen das Bezugs- und das Andienungsrecht der Aktionäre auszuschließen 
(§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz) ist 
im Anschluss an diese Tagesordnung unter Abschnitt C wiedergegeben und von der Einberufung der 
Hauptversammlung an unter group.mercedes-benz.com/hv-2025 abrufbar. Er wird dort auch wäh-
rend der Hauptversammlung abrufbar sein. Der Bericht wird zusammen mit dem Bericht zu Tages-
ordnungspunkt 9 erstattet.  

9.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener 
Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andie-
nungsrechts 

In Ergänzung zu der unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erwerb eige-
ner Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz soll eine Ermächtigung erteilt werden, eigene Aktien 
auch unter Einsatz von Derivaten zu erwerben und entsprechende Derivatgeschäfte abzuschließen. 
Kraft Gesetzes ohne eine Ermächtigung der Hauptversammlung zulässige Derivatgeschäfte bleiben 
unberührt. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:  

a) In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erwerb ei-
gener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz darf der Erwerb von Aktien der Mercedes-
Benz Group AG (Mercedes-Benz Aktien) außer auf den dort beschriebenen Wegen auch unter 
Einsatz von bestimmten Derivaten durchgeführt werden beziehungsweise dürfen Derivate ein-
gesetzt werden, bei denen sich die Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien verpflichtet. Diese 
Ermächtigung kann ganz oder in Teilen, einmalig oder in mehreren, auch unterschiedlichen 
oder in Verbindung mit nicht unter diese Ermächtigung fallenden anderweitig zulässigen Trans-
aktionen durch die Gesellschaft, durch mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz 
verbundene Unternehmen oder durch für Rechnung der Gesellschaft oder ihrer verbundenen 
Unternehmen handelnde Dritte ausgenutzt werden. Es können Optionen veräußert werden, die 
die Gesellschaft bei Ausübung der Option zum Erwerb von Mercedes-Benz Aktien verpflichten 
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(»Put-Option«). Darüber hinaus können Optionen erworben und ausgeübt werden, die der Ge-
sellschaft das Recht vermitteln, Mercedes-Benz Aktien bei Ausübung der Option zu erwerben 
(»Call-Option«). Außerdem können Terminkaufverträge über Mercedes-Benz Aktien abge-
schlossen werden, bei denen zwischen dem Abschluss des Kaufvertrages und der Lieferung 
der erworbenen Aktien mehr als zwei Börsenhandelstage liegen (»Terminkäufe«). Schließlich 
können Mercedes-Benz Aktien unter Einsatz einer Kombination aus diesen Derivaten (nachfol-
gend sind alle genannten Gestaltungen als »Derivate« bezeichnet) erworben werden. Der Ein-
satz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien bedarf der Zustimmung des Auf-
sichtsrats. Diese kann generell, bezogen auf einen bestimmten Zeitraum oder für ein bestimm-
tes Volumen erteilt werden. Die Derivatgeschäfte sind mit einem unabhängigen Kreditinstitut 
oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kre-
ditwesen tätigen Unternehmen oder einem Konsortium solcher Kreditinstitute oder Unterneh-
men abzuschließen. 

Der Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten ist dabei auf Aktien im Umfang von 
höchstens 5 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden 
Grundkapitals beschränkt. Diese Begrenzung gilt zusätzlich zu den unter lit. b) der unter Ta-
gesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Ermächtigung genannten, auf das Grundkapital bezoge-
nen Grenzen. Auf diese Grenzen sind eigene Aktien anzurechnen, die in Ausübung der unter 
diesem Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagenen Ermächtigung erworben werden. Die Laufzeit 
eines Derivates darf 18 Monate nicht überschreiten und muss so gewählt werden, dass der 
Erwerb der Aktien in Ausübung des Derivats nicht nach dem 6. Mai 2030 stattfindet.  

b) In den Bedingungen der Derivate muss sichergestellt sein, dass die Derivate nur mit Aktien 
bedient werden, die unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes erworben wurden. Der 
Erwerb über die Börse genügt dem.  

c) Der in dem jeweiligen Derivat vereinbarte, bei Ausübung einer Put-Option beziehungsweise in 
Erfüllung eines Terminkaufs zu zahlende Kaufpreis je Mercedes-Benz Aktie darf den durch-
schnittlichen Schlussauktionskurs einer Mercedes-Benz Aktie im Xetra-Handel (oder in einem 
an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Wertpapierbörse Frankfurt/Main an den letzten drei Börsenhandelstagen vor Abschluss des 
betreffenden Derivatgeschäfts um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 
20 % unterschreiten (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter Berücksichtigung der er-
haltenen beziehungsweise gezahlten Optionsprämie). Der in dem jeweiligen Derivat verein-
barte, bei Ausübung einer Call-Option zu zahlende Kaufpreis je Mercedes-Benz Aktie darf den 
durchschnittlichen Schlussauktionskurs einer Mercedes-Benz Aktie im Xetra-Handel (oder in 
einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main an den letzten drei Börsenhandelstagen vor Abschluss 
des betreffenden Derivatgeschäfts um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr 
als 10 % unterschreiten. 

Der von der Gesellschaft für Derivate zu zahlende Erwerbspreis darf nicht wesentlich über und 
der von der Gesellschaft vereinnahmte Veräußerungspreis für Derivate darf nicht wesentlich 
unter dem nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen 
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Marktwert des jeweiligen Derivats liegen, bei dessen Ermittlung unter anderem der vereinbarte 
Ausübungspreis zu berücksichtigen ist.  

d) Werden Derivate unter Beachtung der vorstehenden Regelungen eingesetzt, ist ein Recht der 
Aktionäre, solche Derivatgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, in entsprechender An-
wendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgeschlossen. Ein Recht der Aktionäre auf 
Abschluss von Derivatgeschäften besteht auch insoweit nicht, als beim beabsichtigten Erwerb 
eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten ein bevorrechtigtes Angebot für den Abschluss von 
Derivatgeschäften bezogen auf geringere Stückzahlen an Aktien vorgesehen wird. Aktionäre 
haben ein Recht auf Andienung ihrer Mercedes-Benz Aktien nur, soweit die Gesellschaft ihnen 
gegenüber aus abgeschlossenen Derivatgeschäften zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist. 
Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht ist ausgeschlossen. 

e) Für die Verwendung eigener Aktien, die unter Einsatz von Derivaten erworben werden, gelten 
die Regelungen zu Tagesordnungspunkt 8 lit. d), e) und f) entsprechend.  

Der schriftliche Bericht des Vorstands über die Gründe, aus denen er ermächtigt sein soll, unter be-
stimmten Voraussetzungen das Bezugs- und das Andienungsrecht der Aktionäre auszuschließen 
(§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz) ist 
im Anschluss an diese Tagesordnung unter Abschnitt C wiedergegeben und von der Einberufung der 
Hauptversammlung an unter group.mercedes-benz.com/hv-2025 abrufbar. Er wird dort auch wäh-
rend der Hauptversammlung abrufbar sein. Der Bericht wird zusammen mit dem Bericht zu Tages-
ordnungspunkt 8 erstattet.  

10.  Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020, die Aufhebung der bestehenden 
und die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts; Schaffung eines Bedingten Kapitals 2025 und 
entsprechende Satzungsänderung  

Die von der Hauptversammlung am 8. Juli 2020 unter Tagesordnungspunkt 10 erteilte Ermächtigung 
zur Ausgabe von Wandel- und/ oder Optionsschuldverschreibungen ist bis zum 7. Juli 2025 befristet. 
Von der Ermächtigung wurde bislang kein Gebrauch gemacht und wird bis zu ihrem Auslaufen auch 
kein Gebrauch mehr gemacht werden, so dass das korrespondierende, in § 3 Abs. 3 der Satzung ge-
regelte Bedingte Kapital 2020 nicht mehr benötigt wird.  

Zur Sicherung einer möglichst umfassenden Flexibilität der Unternehmensfinanzierung und zu ande-
ren Zwecken, zum Beispiel des Zugangs zu zinsgünstigem Fremdkapital, soll der Vorstand erneut zur 
Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ermächtigt werden. Das Bedingte 
Kapital 2020 soll gestrichen und im gleichen Umfang ein neues Bedingtes Kapital 2025 beschlossen 
werden.  
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:  

a) Erneute Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und 
zum Ausschluss des Bezugsrechts  

(1) Ermächtigungszeitraum, Laufzeit, Nennbetrag, Grundkapitalbetrag, Gegenleistung, Ge-
staltungsvarianten 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 6. Mai 2030 auf den Inhaber und/oder Namen 
lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder eine Kombination die-
ser Instrumente (unter Einbeziehung aller in diesem Beschluss vorgesehenen Gestal-
tungsmöglichkeiten nachstehend gemeinsam »Schuldverschreibungen«) im Gesamt-
nennbetrag von bis zu 10.000.000.000,00 € mit einer Laufzeit von längstens zehn Jahren 
zu begeben und den Inhabern beziehungswiese Gläubigern solcher Schuldverschrei-
bungen (nachstehend zusammen »Inhaber«) Wandlungs- oder Optionsrechte auf auf 
den Namen lautende Stückaktien der Mercedes-Benz Group AG (Mercedes-Benz Aktien) 
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt bis zu 500.000.000,00 € 
nach näherer Maßgabe der Wandel- beziehungsweise Optionsanleihebedingungen 
(nachstehend »Schuldverschreibungsbedingungen«) zu gewähren  

Die Schuldverschreibungsbedingungen können auch eine Wandlungs- beziehungsweise 
Optionspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt vorsehen. Sie 
können ferner Umtauschrechte der emittierenden Gesellschaft oder der Mercedes-Benz 
Group AG vorsehen, insbesondere Rechte zur Ersetzung der darunter ursprünglich ge-
schuldeten Leistungen durch Mercedes-Benz Aktien (auch als Andienungsrecht, Erset-
zungsbefugnis oder Tilgungswahlrecht) und damit bereits bei Begebung oder unter der 
Voraussetzung einer gesonderten Umtauscherklärung der emittierenden Gesellschaft 
oder der Mercedes-Benz Group AG oder unter anderen Voraussetzungen die Pflicht zur 
Lieferung von Mercedes-Benz Aktien oder Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechte 
oder -pflichten auf Mercedes-Benz Aktien begründen (in jeder Kombination), und zwar 
zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt. 

Die Schuldverschreibungen können auch durch mit der Gesellschaft im Sinne der 
§§ 15 ff. Aktiengesetz verbundene Unternehmen begeben werden; in diesem Fall wird 
der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die emittierende Gesell-
schaft die erforderlichen Garantien zu übernehmen und den Inhabern solcher Schuld-
verschreibungen Mercedes-Benz Aktien zu gewähren sowie weitere, für die erfolgreiche 
Begebung der Schuldverschreibungen erforderliche Erklärungen abzugeben und Hand-
lungen vorzunehmen. 

Die Schuldverschreibungen können gegen Barleistung, aber auch gegen Sachleistungen, 
insbesondere gegen die Beteiligung an anderen Unternehmen begeben werden. Im Fall 
von Optionsschuldverschreibungen kann die Begebung gegen Sachleistung erfolgen, 
soweit in den Bedingungen der Optionsscheine vorgesehen ist, den Optionspreis je Mer-
cedes-Benz Aktie bei Ausübung vollständig in bar zu leisten. Der Nennbetrag bezie-
hungsweise ein unter dem Nennbetrag liegender Ausgabepreis von 
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Schuldverschreibungen darf auch so gewählt werden, dass er im Zeitpunkt der Bege-
bung dem anteiligen Betrag am Grundkapital der nach den Schuldverschreibungsbedin-
gungen zu beziehenden Aktien entspricht, muss also diesen Betrag nicht übersteigen. 

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den ent-
sprechenden Euro-Gegenwert des zulässigen Gesamtnennbetrages – in der gesetzli-
chen Währung eines OECD-Landes begeben werden. Für die Bestimmung des zulässi-
gen Gesamtnennbetrages ist jeweils der Nennbetrag der Schuldverschreibungen am Tag 
der Entscheidung über ihre Begebung in Euro umzurechnen.   

Die Schuldverschreibungen können einmalig oder mehrmals, insgesamt oder in Teilen 
oder gleichzeitig in verschiedenen Tranchen begeben werden. Alle Teilschuldverschrei-
bungen einer jeweils begebenen Tranche sind mit unter sich jeweils gleichrangigen 
Rechten und Pflichten auszustatten. Soweit eine Schuldverschreibung eine Pflicht zur 
Lieferung von Mercedes-Benz Aktien oder Wandlungs- oder Optionsrechte beziehungs-
weise Wandlungs- oder Optionspflichten auf Mercedes-Benz Aktien erst nach einer Um-
tauscherklärung der emittierenden Gesellschaft oder der Mercedes-Benz Group AG vor-
sieht, muss die entsprechende Erklärung bis zum 6. Mai 2030 abgegeben werden.  

(2) Wandelschuldverschreibungen  

Die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen haben das Recht, ihre Wandelschuld-
verschreibungen nach näherer Maßgabe der Schuldverschreibungsbedingungen in neue 
Mercedes-Benz Aktien umzutauschen. Im Falle von Schuldverschreibungen mit Wand-
lungspflicht kann in den Schuldverschreibungsbedingungen vorgesehen werden, dass 
die Gesellschaft berechtigt ist, eine etwaige Differenz zwischen dem Nennbetrag der 
Schuldverschreibung und einem in den Bedingungen näher zu bestimmenden Börsen-
preis der Aktien zum Zeitpunkt der Pflichtwandlung, mindestens jedoch 80 % des Bör-
senkurses der Aktien zum Zeitpunkt der Begebung der Schuldverschreibung – wie unter 
(5) beschrieben – multipliziert mit dem Umtauschverhältnis ganz oder teilweise in bar 
auszugleichen.  

(3) Optionsschuldverschreibungen 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Schuldver-
schreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer 
Maßgabe der Schuldverschreibungsbedingungen zum Bezug von Mercedes-Benz Aktien 
berechtigen oder verpflichten beziehungsweise Umtauschrechte der emittierenden Ge-
sellschaft oder der Mercedes-Benz Group AG beinhalten.  

 
(4) Wandlungs- beziehungsweise Umtausch- oder Bezugsverhältnis, Grundkapitalanteil  

Das Wandlungs- beziehungsweise Umtausch- oder Bezugsverhältnis ergibt sich aus der 
Division des Nennbetrages beziehungsweise eines unterhalb des Nennbetrages liegen-
den Ausgabepreises einer Wandelschuldverschreibung beziehungsweise bei Ausübung 
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einer Optionsschuldverschreibung des nach deren Bedingungen geschuldeten Betrages 
durch den festgesetzten Wandlungs- oder Optionspreis für eine Mercedes-Benz Aktie.  

Die Schuldverschreibungsbedingungen können außerdem vorsehen, dass das Wand-
lungs- beziehungsweise Umtausch- oder Bezugsverhältnis variabel ist und auf eine 
ganze Zahl auf- oder abgerundet werden kann; ferner kann eine in bar zu leistende Zu-
zahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusam-
mengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. In keinem Fall darf der anteilige Be-
trag am Grundkapital der bei Wandlung beziehungsweise Umtausch oder Optionsaus-
übung je Schuldverschreibung auszugebenden Aktien den Nennbetrag und Ausgabebe-
trag der Schuldverschreibungen übersteigen.  

 
(5) Wandlungs-/Optionspreis  

Der jeweils festzusetzende Wandlungs-/Optionspreis für eine Mercedes-Benz Aktie 
muss – auch bei einem variablen Umtausch- oder Bezugsverhältnis und unter Berück-
sichtigung von Rundungen und Zuzahlungen – mindestens 80 % des durchschnittlichen 
Schlussauktionspreises der Mercedes-Benz Aktie im Xetra-Handel (oder in einem an die 
Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
den zehn Börsenhandelstagen an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main vor dem Tag der 
Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der Schuldverschreibung be-
ziehungsweise über die Annahmeerklärung nach öffentlicher Aufforderung zur Abgabe 
von Zeichnungsangeboten betragen. 

Sofern den Aktionären ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibung zusteht, kann für 
die Ermittlung der 80 %-Schwelle auch der durchschnittliche Schlussauktionskurs der 
Mercedes-Benz Aktie im Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle des Xetra-Systems 
getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) während der Börsenhandels-
tage, an denen die Bezugsrechte an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main gehandelt 
werden, zugrunde gelegt werden (mit Ausnahme der Tage der Bezugsfrist, die erforder-
lich sind, um den Wandlungs-/Optionspreis gemäß § 186 Abs. 2 Aktiengesetz fristge-
recht bekannt zu machen).  

Im Fall von Schuldverschreibungen mit einer Wandlungs-/Optionspflicht beziehungs-
weise einem Umtauschrecht der emittierenden Gesellschaft oder der Mercedes-Benz 
Group AG kann der Wandlungs-/ Optionspreis mindestens entweder den oben genann-
ten Mindestpreis (80 %) betragen oder dem durchschnittlichen volumengewichteten 
Kurs der Mercedes-Benz Aktie an mindestens drei Börsenhandelstagen an der Wertpa-
pierbörse Frankfurt/Main im Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesys-
tem) unmittelbar vor der Ermittlung des Wandlungs- /Optionspreises nach näherer Maß-
gabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen entsprechen, auch wenn dieser 
Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten Mindestpreises (80 %) liegt. § 9 Abs. 1 
Aktiengesetz sowie § 199 Abs. 2 Aktiengesetz bleiben unberührt.  
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(6) Verwässerungsschutz, Anpassungen 

Die Ermächtigung umfasst auch die Möglichkeit, nach näherer Maßgabe der jeweiligen 
Schuldverschreibungsbedingungen in bestimmten Fällen Verwässerungsschutz zu ge-
währen beziehungsweise Anpassungen vorzunehmen. Verwässerungsschutz bezie-
hungsweise Anpassungen können insbesondere vorgesehen werden, wenn es während 
der Laufzeit der Schuldverschreibungen zu Kapitalveränderungen bei der Gesellschaft 
kommt (etwa einer Kapitalerhöhung beziehungsweise Kapitalherabsetzung oder einem 
Aktiensplit), aber auch in Zusammenhang mit Dividendenzahlungen, der Begebung wei-
terer Wandel-/Optionsschuldverschreibungen, Umwandlungsmaßnahmen sowie im Fall 
anderer Ereignisse mit Auswirkungen auf den Wert der Wandlungs-/Optionsrechte be-
ziehungsweise Wandlungs-/Optionspflichten oder Umtauschrechte, die während der 
Laufzeit der Schuldverschreibungen eintreten (wie zum Beispiel einer Kontrollerlangung 
durch einen Dritten). Verwässerungsschutz beziehungsweise Anpassungen können ins-
besondere durch Einräumung von Bezugsrechten, durch Veränderung des Wandlungs-
/Optionspreises sowie durch die Veränderung oder Einräumung von Barkomponenten 
vorgesehen werden.  

(7) Genehmigtes Kapital, eigene Aktien, Barausgleich  

Die Schuldverschreibungsbedingungen können vorsehen oder gestatten, dass zur Be-
dienung der Wandlungs-/Optionsrechte, Wandlungs-/Optionspflichten oder Umtausch-
rechte außer einem bedingten Kapital, insbesondere dem im Zusammenhang mit dieser 
Ermächtigung zu schaffenden Bedingten Kapital 2025, nach Wahl der Gesellschaft auch 
Aktien aus einem genehmigten Kapital oder eigene Aktien der Gesellschaft verwendet 
werden können. Die Schuldverschreibungsbedingungen können ferner vorsehen oder 
gestatten, dass die emittierende Gesellschaft oder die Mercedes-Benz Group AG den 
Wandlungs- beziehungsweise Optionsberechtigten oder den entsprechend Verpflichte-
ten nicht Mercedes-Benz Aktien gewährt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt oder 
andere an einem Handelsplatz im Sinne von § 2 Abs. 22 Wertpapierhandelsgesetz han-
delbare Wertpapiere liefert. Im Falle der Zahlung des Gegenwertes in Geld entspricht 
dieser nach näherer Maßgabe der Schuldverschreibungsbedingungen dem Durch-
schnittspreis der Mercedes-Benz Aktie in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder in 
einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolge-
system) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main während der zehn bis zwanzig Börsen-
handelstage nach Ankündigung des Barausgleichs.  

(8)  Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Bedingungen  

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung 
der Schuldverschreibungen, insbesondere Volumen, Zeitpunkt, Zinssatz, Ausgabekurs, 
Laufzeit und Stückelung, Wandlungs- beziehungsweise Optionspreis und den Wand-
lungs- beziehungsweise Optionszeitraum festzusetzen beziehungsweise im Einverneh-
men mit den Organen der die Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
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begebenden, mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Un-
ternehmen festzulegen.  

(9)  Bezugsrecht, Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss  

Bei der Ausgabe der Schuldverschreibungen steht den Aktionären das gesetzliche Be-
zugsrecht zu. Die Schuldverschreibungen können den Aktionären auch im Wege des 
mittelbaren Bezugsrechts angeboten werden; sie werden dann von einem Kreditinstitut 
oder einem anderen Emissionsunternehmen im Sinne des § 186 Abs. 5 Satz 1 Aktienge-
setz oder einem Konsortium solcher Kreditinstitute und/oder anderen Emissionsunter-
nehmen mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen in folgenden Fällen auszuschließen:  

−  sofern die Schuldverschreibungen gegen Barleistung begeben werden und der Aus-
gabepreis den nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Grundsätzen 
ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibung nicht wesentlich un-
terschreitet. Der rechnerische Anteil am Grundkapital, der auf Aktien entfällt, die 
aufgrund von gegen Barleistung unter Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 
Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz auf der Grundlage dieser Ermächtigung begebenen 
Schuldverschreibungen auszugeben oder zu gewähren sind, darf 10 % des Grundka-
pitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder – falls dieser 
Wert geringer ist – im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung nicht überschreiten. Auf diese Be-
grenzung auf 10 % des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung in direkter oder 
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben oder 
veräußert werden. Ferner sind Aktien anzurechnen, die aufgrund einer während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz begebenen Wandel-/Optionsschuldverschreibung 
ausgegeben oder gewährt wurden oder noch auszugeben oder zu gewähren sind;  

−  sofern die Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen beziehungsweise Sachleis-
tungen, insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum 
(auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Betei-
ligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb 
von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft 
oder mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundene Unternehmen ausgege-
ben werden;  

−  um Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem 
Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen auszunehmen;  

−  um den Inhabern von Wandlungs-/Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft be-
ziehungsweise entsprechender Wandlungs-/Optionspflichten aus Schuldverschrei-
bungen, die von der Gesellschaft oder mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz ver-
bundene Unternehmen ausgegeben wurden oder werden, zum Ausgleich von 
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Verwässerungen Bezugsrechte in dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen nach Aus-
übung dieser Rechte beziehungsweise Erfüllung dieser Pflichten zustünden.  

Jede Ausgabe von Schuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts darf unter der 
vorliegenden Ermächtigung nur erfolgen, wenn der auf die Summe der neuen Aktien, die auf-
grund einer solchen Schuldverschreibung auszugeben oder zu gewähren sind, entfallende 
rechnerische Anteil am Grundkapitals 10 % des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens dieser Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung 
nicht überschreitet. Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer 
Ausnutzung in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz 
Aktien ausgegeben oder veräußert werden, sind diese Aktien auf die vorgenannte Begrenzung 
anzurechnen. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die aufgrund einer während der Laufzeit die-
ser Ermächtigung auf der Grundlage der Ausnutzung einer anderen Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts entsprechend dieser Vorschrift begebenen Wandel- beziehungs-
weise Optionsschuldverschreibung ausgegeben oder gewährt wurden oder auszugeben oder 
zu gewähren sind. 

b) Aufhebung der Ermächtigung vom 8. Juli 2020 und Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020  

Mit Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 10 lit. d) vorgeschlagenen Satzungsänderungen 
in das Handelsregister wird die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen vom 8. Juli 2020 aufgehoben. Zum selben Zeitpunkt 
wird das von der Hauptversammlung am 8. Juli 2020 beschlossene, in § 3 Abs. 3 der Satzung 
geregelte Bedingte Kapital 2020 in Höhe von 500.000.000,00 € aufgehoben.  

c) Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2025 

Das Grundkapital wird nach Maßgabe der unter lit. d) vorgeschlagenen Satzungsregelung um 
bis zu 500.000.000,00 € bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025). Die bedingte Kapitalerhö-
hung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber beziehungsweise Gläubiger von Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen (»Schuldverschreibungen«), die gemäß vorstehender 
Ermächtigung unter lit. a) bis zum 6. Mai 2030 von der Gesellschaft oder einem mit ihr im Sinne 
der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unternehmen begeben werden.   

d) Satzungsänderung in § 3 Grundkapital 

§ 3 Abs. 3 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:  

»(3)  Das Grundkapital ist um bis zu 500.000.000,00 € bedingt erhöht (Bedingtes Kapi-
tal 2025). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber 
beziehungsweise Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
(»Schuldverschreibungen«), die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 7. Mai 2025 bis zum 6. Mai 2030 von der Gesellschaft oder einem mit 
ihr im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unternehmen ausgegeben werden, 
von Wandlungs-/Optionsrechten Gebrauch machen, beziehungsweise Wandlungs-/Op-
tionspflichten genügen, oder soweit Andienungen von Aktien erfolgen und nicht andere 
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Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen von Be-
ginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- /Optionsrech-
ten oder durch Erfüllung von Wandlungs- /Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. 
Soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ge-
winnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 Aktiengesetz, auch für ein 
bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von bedingten 
Kapitalerhöhungen festzusetzen.«  

e) Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Satzungsanpassung 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 3 Abs. 1 und Abs. 3 der Satzung entsprechend der jeweili-
gen Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2025 zu ändern. Entsprechendes gilt für den Fall der 
Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen 
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist sowie für den Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Ka-
pitals 2025 nach Ablauf sämtlicher Wandlungs-/Optionsfristen.  

Der schriftliche Bericht des Vorstands über die Gründe, aus denen er ermächtigt sein soll, unter be-
stimmten Voraussetzungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, ist im Anschluss an diese 
Tagesordnung unter Abschnitt C wiedergegeben und von der Einberufung der Hauptversammlung an 
unter group.mercedes-benz.com/hv-2025 abrufbar. Er wird dort auch während der Hauptversamm-
lung abrufbar sein.  

Die derzeit gültige Fassung der Satzung sowie eine synoptische Übersicht über die vorgeschlagenen 
Änderungen sind ab Einberufung der Hauptversammlung unter group.mercedes-benz.com/hv-2025 
verfügbar und werden dort auch während der Hauptversammlung verfügbar sein.  

11.  Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und entsprechende Änderung 
von § 10 der Satzung 

Die derzeit geltende, in § 10 der Satzung der Gesellschaft geregelte Vergütung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats der Mercedes-Benz Group AG und das zugrundeliegende Vergütungssystem wurden 
von der ordentlichen Hauptversammlung vom 3. Mai 2023 beschlossen. Auf der Grundlage des Sys-
tems zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß untenstehender lit. a) in Verbindung mit der 
Wiedergabe des Vergütungssystems für die Mitglieder des Aufsichtsrats unter group.mercedes-
benz.com/hv-2025 soll § 10 der Satzung gemäß untenstehender lit. b) in Bezug auf die Ausschuss-
vergütung geändert und die Vergütung des Aufsichtsrats entsprechend angepasst werden. Damit soll 
die Ausschussmitgliedschaft als solche honoriert und insbesondere im Falle eines unterjährigen Aus-
schusswechsels vermieden werden, dass trotz durchgehender Mitgliedschaft in unterschiedlichen 
Ausschüssen jeder Anspruch auf Ausschussvergütung entfällt. Diese im Vorjahr identifizierte Lücke 
in der funktionsbezogenen Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder soll mit der vorgeschlagenen An-
passung rückwirkend zum 1. Januar 2024 geschlossen werden. 
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Vorstand und Aufsichtsrat – letzterer gestützt auf die Empfehlung des Präsidialausschusses – schla-
gen vor, folgenden Beschluss zu fassen:  

a) Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats der Mercedes-Benz Group AG wird 
wie auf der Homepage unter group.mercedes-benz.com/hv-2025 wiedergegeben angepasst. 
Die Anpassung gilt mit Wirkung zum 1. Januar 2024.  
 
Das angepasste Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats ist unter group.merce-
des-benz.com/hv-2025 ab Einberufung der Hauptversammlung verfügbar und wird dort auch 
während der Hauptversammlung verfügbar sein.  

b)  Die Absätze (3) und (5) in § 10 der Satzung, Aufsichtsratsvergütung, Haftpflichtversicherung 
werden wie folgt neu gefasst:  

»(3)  Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält 450.000,00 €, jedes andere Mitglied 
des Prüfungsausschusses 400.000,00 € und jedes Mitglied eines sonstigen Ausschus-
ses 300.000,00 € (jeweils einschließlich der Grundvergütung) für jedes volle Geschäfts-
jahr. Soweit ein Mitglied des Aufsichtsrats mehrere nach Abs. 2 oder Abs. 3 Satz 1 höher 
vergütete Funktionen wahrnimmt, bemisst sich die Vergütung ausschließlich nach der 
am höchsten vergüteten Funktion.  

 (5)  Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrats im Laufe eines Geschäftsjahres aus dem Auf-
sichtsrat aus, erhalten sie die Vergütung zeitanteilig. Wenn ein Mitglied des Aufsichts-
rats aus einer mit einer höheren Vergütung verbundenen Funktion ausscheidet, findet 
in Ansehung der mit der betreffenden Funktion verbundenen höheren Vergütung der 
vorstehende Satz entsprechende Anwendung.«  

 Die derzeit gültige Fassung der Satzung sowie eine synoptische Übersicht über die vorgeschla-
genen Änderungen sind ab Einberufung der Hauptversammlung unter group.mercedes-
benz.com/hv-2025 verfügbar und werden dort auch während der Hauptversammlung verfüg-
bar sein.  
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12.  Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands  

Gemäß § 120a Abs. 1 Aktiengesetz beschließt die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesell-
schaft bei jeder wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle vier Jahre, über die Billigung des 
vom Aufsichtsrat nach den Vorgaben des § 87a Aktiengesetz beschlossenen Vergütungssystems für 
die Vorstandsmitglieder. Das derzeit geltende Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands 
der Mercedes-Benz Group AG wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 3. Mai 2023 gebil-
ligt.  

Der Aufsichtsrat hat dieses Vergütungssystem im Hinblick auf das Marktumfeld unter Berücksichti-
gung der Marktstellung des Unternehmens einer Überprüfung unterzogen. Danach soll zum 1. Januar 
2026 unter anderem die Gewichtung von finanziellen und nichtfinanziellen Zielen im Rahmen der 
kurzfristigen variablen Vergütung angepasst und die Gesamtzielerreichung für diese Vergütungskom-
ponente anspruchsvoller werden. 

Gestützt auf die Empfehlung des Präsidialausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, das unter 
group.mercedes-benz.com/hv-2025 wiedergegebene angepasste Vergütungssystem für die Mitglie-
der des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG zu billigen. Das angepasste Vergütungssystem für 
die Mitglieder des Vorstands ist unter group.mercedes-benz.com/hv-2025 ab Einberufung der 
Hauptversammlung zugänglich und wird auch während der Hauptversammlung dort zugänglich sein.  
 

13.  Beschlussfassung über die Ergänzung von § 11 Abs. 1 der Satzung zum Ort der Hauptversammlung 

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 und 3 der Satzung findet die Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft 
oder an einem deutschen Börsenplatz statt. Sie kann ferner an einem inländischen Ort mit mehr als 
250.000 Einwohnern abgehalten werden. Um die Auswahl geeigneter und im jeweils relevanten Zeit-
raum verfügbarer Lokalitäten zu vergrößern, soll die Satzungsbestimmung zum Ort der Hauptver-
sammlung um eine Umkreisregelung ergänzt werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 11 der Satzung, Einberufung der Hauptversammlung, in 
Absatz (1) wie folgt neu zu fassen: 
 
»(1)  Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen. Sie findet 

am Sitz der Gesellschaft, an einem inländischen Ort im Umkreis von 100 Kilometern um den 
Sitz der Gesellschaft oder an einem deutschen Börsenplatz statt. Die Hauptversammlung kann 
ferner an einem inländischen Ort mit mehr als 250.000 Einwohnern abgehalten werden.« 

 

Die derzeit gültige Fassung der Satzung sowie eine synoptische Übersicht über die vorgeschlagenen 
Änderungen sind ab Einberufung der Hauptversammlung unter group.mercedes-benz.com/hv-2025 
verfügbar und werden dort auch während der Hauptversammlung verfügbar sein.  
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14.  Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Haupt-
versammlung vorzusehen, entsprechende Änderung von § 11 Abs. 2 der Satzung  

Die Hauptversammlung vom 3. Mai 2023 hat eine Satzungsregelung beschlossen, wonach der Vor-
stand ermächtigt ist, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 
oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptver-
sammlung). Die Ermächtigung ist befristet und gilt für Hauptversammlungen, die in einem Zeitraum 
von zwei Jahren nach Eintragung dieser Satzungsregelung im Handelsregister der Gesellschaft durch-
geführt werden. Die entsprechende Satzungsregelung in § 11 Abs. 2 wurde am 26. Juni 2023 im Han-
delsregister der Gesellschaft eingetragen. Sie läuft somit am 26. Juni 2025 aus.  
 
Die virtuellen Hauptversammlungen 2023 und 2024 der Gesellschaft wurden nach den neuen ge-
setzlichen Vorgaben unter vollumfänglicher Wahrung der Aktionärsrechte und insgesamt ohne rele-
vante technische oder organisatorische Probleme mit erfreulich hoher Präsenz durchgeführt. Ange-
sichts dieser positiven Erfahrungen und dem Anspruch der Gesellschaft auf eine bedeutende Posi-
tion auch im Bereich der Digitalisierung soll der Vorstand erneut ermächtigt werden, die Hauptver-
sammlung virtuell und damit sowohl für die Aktionäre als auch für die Gesellschaft effizient und 
ressourcenschonend durchzuführen. Im Übrigen sichert die Ermächtigung die Einholung von Haupt-
versammlungsbeschlüssen, z. B. zur Gewinnverwendung, auch in Notfallsituationen ab, in denen eine 
Präsenzhauptversammlung nicht oder nur mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten durchgeführt 
werden und für die nicht nochmals mit einer kurzfristigen Notfallgesetzgebung gerechnet werden 
kann. Es soll daher eine neue Ermächtigung des Vorstands beschlossen und § 11 Abs. 2 der Satzung 
entsprechend neu gefasst werden. Dabei soll die gesetzlich vorgesehene maximale Laufzeit von fünf 
Jahren erneut nicht ausgeschöpft, sondern nur ein Ermächtigungszeitraum von zwei Jahren nach Ein-
tragung der Satzungsänderung vorgesehen werden. Obgleich der Vorstand der Ansicht ist, dass sich 
das virtuelle Hauptversammlungsformat als solches bewährt hat, sollen die Aktionäre darüber be-
reits in zwei Jahren erneut entscheiden können. 

 
Für künftige Hauptversammlungen soll der Vorstand stets gesondert im Interesse der Gesellschaft 
und ihrer Aktionäre und ausschließlich nach sachlichen Kriterien unter Berücksichtigung der Um-
stände des Einzelfalls und unter Einbeziehung des Aufsichtsratsvorsitzenden als satzungsgemäßem 
Versammlungsleiter entscheiden, ob von der Ermächtigung Gebrauch gemacht und eine Hauptver-
sammlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten werden soll. Zu den Entscheidungskriterien 
zählen z. B. äußere Rahmenbedingungen wie Herausforderungen des Gesundheitsschutzes der Be-
teiligten oder Energieengpässe, vereinfachte Teilnahme und Ausübung der Aktionärsrechte für alle 
Aktionäre, Kosteneffizienz, Nachhaltigkeit, die Lage der Gesellschaft sowie die jeweilige Tagesord-
nung. So könnte z. B. die Beschlussfassung über wesentliche Strukturmaßnahmen eher für die Durch-
führung einer Präsenzhauptversammlung sprechen. Sofern der Vorstand nach pflichtgemäßem Er-
messen von der Ermächtigung Gebrauch macht und sich für die Abhaltung einer Hauptversammlung 
als virtuelle Hauptversammlung entscheidet, werden die Aktionärsrechte aus der physischen Haupt-
versammlung auch künftig auf die virtuelle Durchführung übertragen und gleichermaßen gewahrt. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 11 der Satzung, Einberufung der Hauptversammlung, in 
Absatz (2) wie folgt neu zu fassen: 
 
»(2)  Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird 
(virtuelle Hauptversammlung). Die vorstehende Ermächtigung (Ermächtigung 2025) ist befris-
tet und gilt für Hauptversammlungen, die in einem Zeitraum von zwei Jahren nach Eintragung 
dieser Satzungsregelung im Handelsregister der Gesellschaft durchgeführt werden.«  

 
Der Vorstand wird angewiesen, die Satzungsänderung so zum Handelsregister anzumelden, dass sie 
nicht vor dem 27. Juni 2025 eingetragen wird.  

Die derzeit gültige Fassung der Satzung sowie eine synoptische Übersicht über die vorgeschlagenen 
Änderungen sind ab Einberufung der Hauptversammlung unter group.mercedes-benz.com/hv-2025 
verfügbar und werden dort auch während der Hauptversammlung verfügbar sein.  

 
*****  
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ABSCHNITT B 
 

Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten  
(zu Tagesordnungspunkt 7) 

 

 

Ben van Beurden, London, Vereinigtes Königreich,  
ehemals Vorsitzender des Vorstands der Shell plc, Vereinigtes Königreich (börsennotiert) 
Nationalität: Niederländisch 
 

Ben van Beurden wurde 1958 in den Niederlanden geboren. Er begann seine Tätigkeit bei Shell im Jahr 1983 
nach Abschluss seines Master-Studiums "Chemieingenieurwesen" an der Technischen Universität Delft in 
den Niederlanden. 
 
Im Januar 2005 wurde Ben van Beurden zum Vizepräsidenten Manufacturing Excellence (Houston, USA) 
ernannt. In dieser Funktion war er für die Umsetzung der Standards in der operativen Exzellenz und Hoch-
leistungsinitiativen in der Raffinerie- und Chemieproduktion verantwortlich. Im Dezember 2006 wurde er 
zum Executive Vice President Chemicals, London bestellt. Während seiner Amtszeit in dieser Funktion 
wurde er in die Vorstände führender Industrieverbände gewählt, darunter der Internationale Rat der Che-
mieverbände (ICCA) und der europäische Dachverband der chemischen Industrie (CEFIC). 
 
Im Januar 2013 wurde Ben van Beurden als Executive Director für das Downstreamgeschäft in den Vorstand 
gewählt, bei gleichzeitig regionaler Verantwortlichkeit für die Geschäftsaktivitäten der Shell in Europa und 
der Türkei. Ben van Beurden war von 2014 bis 2022 Vorstandsvorsitzender der Shell plc (ehemals Royal 
Dutch Shell plc). In dieser Rolle hat er insbesondere die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens voran-
getrieben. Seit Januar 2024 ist er als Senior Advisor bei KKR LLP für deren Climate Fund tätig. 
 
Ben van Beurden ist Mitglied in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleich-
baren Kontrollgremien: 

• Mercedes-Benz AG  
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Elizabeth (“Liz”) Centoni, Palo Alto, Kalifornien, USA 
Executive Vice President und Chief Customer Experience Officer, Cisco Inc., USA (börsennotiert) 
Nationalität: US-amerikanisch 
 

Liz Centoni wurde 1964 in Mumbai geboren. Sie erwarb den Bachelor of Science in Chemie von der Univer-
sität Mumbai und einen M.B.A. von der Universität San Francisco. 
 
Liz Centoni hat bei Cisco viele Führungspositionen innegehabt, darunter Senior Vice President und General 
Manager von Cisco´s Cloud-, Compute- und IoT-Geschäfte, wo sie die Geschäfts- und Engineering-Strate-
gien für die globalen Portfolios vorangetrieben hat. Sie war maßgeblich an der Entwicklung, Umsetzung und 
Verbreitung der IoT-Portfolio-Strategie von Cisco beteiligt, insbesondere im Bereich Industrial IoT, Edge 
Intelligence und SaaS-basierter Mobilfunk-Konnektivitätsplattformen für Geräte von Connected Cars bis 
hin zu Smart Metern. Sie trieb das Wachstum voran und führte Digital-Transformationsinitiativen. Im Be-
reich Cloud und Computing Systems führte Liz ein Team, um die Strategie zur Erfüllung der Betriebsmodel-
lanforderungen ihrer Kunden im Hybrid Cloud-Bereich zu definieren und umzusetzen. Sie hat auch diverse 
technische Rollen übernommen, bei denen sie globale Teams leitete, Software und zentrale Ingenieurs-
dienstleistungen entwickelte sowie technische Pläne mit schneller Feature-Umsetzung, Qualität und dem 
Fokus auf die Kundenzufriedenheit verwirklichte. 
 
Als Chief Strategy Officer von Cisco half Liz, die Gesamtstrategie der multinationalen digitalen Technolo-
giegesellschaft voranzutreiben. Als General Manager für Applications war sie verantwortlich für die Ge-
schäftsstrategie und Entwicklungsbemühungen für das SaaS-Portfolio, das optimierte Erfahrungen für Kun-
denanwendungen bietet, die in der heutigen digitalen, cloud-first Welt zunehmend zentral für ihre Unter-
nehmen sind. Liz Centoni leitete auch Outshift by Cisco, ein Team, das aufstrebende Technologien inkubiert, 
um neue Märkte und Geschäfte für Cisco zu schaffen. Sie ist ein stimmberechtigtes Mitglied des Investment 
Review Board von Cisco, das das Engagement des Unternehmens mit Startups und der globalen Venture-
Community lenkt. 
 
Derzeit ist Liz Centoni Executive Vice President und Chief Customer Experience Officer bei Cisco. In dieser 
Rolle leitet sie ein 20.000-köpfiges Team, das Kunden dabei hilft, ihren Geschäftswert durch ein breites 
Portfolio an Software-, Abonnement- und Lifecycle-Services zu transformieren, zu differenzieren und zu 
beschleunigen. Sie hat eine Leidenschaft dafür, Technologie einzusetzen, um Kunden bei der erfolgreichen 
Anwendung und Einführung des gesamten Portfolios zu unterstützen und letztendlich unvergleichliche Er-
fahrungen auf neue und innovative Weise zu liefern. 
 
Liz Centoni ist eine aktive Mentorin und Sponsorin von unterrepräsentierten Gruppen und agiert als Global 
Executive Sponsor des Women in Science and Engineering (WISE)-Programms von Cisco. 
 
Liz Centoni ist Mitglied in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren 
Kontrollgremien: 

• Mercedes-Benz AG  

• Workday, Inc. (börsennotiert)  
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Timotheus Höttges, Bonn, Deutschland 
Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Telekom AG, Deutschland (börsennotiert). 
Nationalität: Deutsch. 
 

Timotheus Höttges wurde 1962 in Solingen geboren. Sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Uni-
versität in Köln schloss er 1988 als Diplom-Kaufmann ab, bevor er drei Jahre für ein Beratungsunternehmen 
tätig war. Ende 1992 wechselte er zur VIAG Gruppe nach München, wo er verschiedene leitende Positionen 
bekleidete, zuletzt als Generalbevollmächtigter mit der Verantwortung für Controlling, Corporate Planning 
sowie M&A. Im Jahr 2000 trat Timotheus Höttges in den Telekom Konzern ein. Nach Stationen als Geschäfts-
führer mit dem Ressort Finanzen und Controlling und später als Vorsitzender der Geschäftsführung der T-
Mobile Deutschland war Höttges von 2005 bis zu seiner Berufung in den Konzernvorstand der Deutsche 
Telekom AG Ende 2006 im Vorstand der T-Mobile International für das Europageschäft zuständig. Im Vor-
stand der Deutsche Telekom AG verantwortete er zunächst das Ressort T-Home, Sales und Service. In die-
ser Funktion war er zuständig für das Breitband- und Festnetzgeschäft sowie den integrierten Vertrieb und 
Service in Deutschland. 2009 übernahm er das Ressort Finanzen und Controlling, bevor er 2014 zum Vor-
sitzenden des Vorstands der Deutsche Telekom AG berufen wurde. 
 
Timotheus Höttges ist Mitglied in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleich-
baren Kontrollgremien: 

• Mercedes-Benz AG  

• T-Mobile US, Inc. (börsennotiert) – Vorsitzender 
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Olaf Koch, Berlin, Deutschland  
Partner und Managing Director Zintinus GmbH, Deutschland 
Nationalität: Deutsch 
 

Olaf Koch wurde 1970 in Bad Soden am Taunus (Deutschland) geboren. Er begann seine berufliche Lauf-
bahn als Autor im Technologiesektor. Nach Abschluss seines Betriebswirtschaftsstudiums an der Dualen 
Hochschule in Stuttgart im Jahr 1994 und einer kurzen Tätigkeit bei der Daimler-Benz AG gründete er die IT 
Networks GmbH. 1998 kehrte er zur Daimler-Benz AG zurück, um innerhalb der Konzernentwicklung das 
Lagezentrum und die Entwicklung des e-Business zu leiten. 
 
Im September 2002 wurde er zum Vice President Finance & Controlling ernannt und in den Bereichsvor-
stand der Mercedes Car Group berufen. In dieser Funktion übernahm er ab dem Jahr 2006 auch die Verant-
wortung über den Bereich Strategie. 
 
Im Oktober 2007 wechselte Olaf Koch zur Permira Beteiligungsberatung als Managing Director Operations. 
Dort arbeitete er im Industrial Products und Services Bereich sowie im Portfolio Management. Dabei enga-
gierte er sich bei diversen Beteiligungen, unter anderem bei der Hugo Boss AG, bei der er über mehrere 
Jahre den Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats leitete. 
 
Im Oktober 2009 wurde Olaf Koch zum Finanzvorstand der METRO AG berufen und zwei Jahre später im 
November 2011 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Ende 2020 schied er bei der METRO AG aus, um unter 
anderem junge Unternehmen zu fördern. 
 
Im Mai 2021 gründete er mit seinen Partnern die Zintinus GmbH, einen Growth Capital Fonds, der in inno-
vative Konzepte und nachhaltigere Lösungen im Lebensmittelsektor investiert. 
 
Olaf Koch ist Mitglied in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren 
Kontrollgremien: 

• Mercedes-Benz AG  
• Hubert Burda Media Holding Geschäftsführung SE - Vorsitzender 
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Prof. Dr. Helene Svahn, Stockholm, Schweden 
Professorin für Nanobiotechnologie am Royal Institute of Technology, Schweden  
Nationalität: Schwedisch 
 

Prof. Dr. Helene Svahn wurde 1974 in Hudiksvall (Schweden) geboren. Sie erwarb einen Master of Science 
in Molekularer Biotechnologie an der Universität Uppsala (Schweden) und einen PhD in Elektrotechnik am 
Royal Institute of Technology (Schweden). Seit 2008 ist sie als Professorin am Royal Institute of Technology 
im Fachbereich Nanobiotechnologie tätig. 
 
Prof. Dr. Helene Svahn ist Mitglied der Royal Swedish Academy of Sciences sowie der Royal Swedish Acad-
emy of Engineering Sciences und war die erste Vorsitzende der Young Academy of Sweden. Prof. Dr. Helene 
Svahn wurde im Jahr 2003 der Award ‘TR100: Innovators under 35 who will create the future’ vom Massa-
chusetts Institute of Technology (USA) verliehen. Von 2005 bis 2008 war sie als Professorin am MESA+ 
Institut (Niederlande) tätig. 
 
Im Jahr 2015 wurde Prof. Dr. Helene Svahn zum Senior Vice President of Research & Innovation der Permo-
bil AB berufen. Von 2019 bis 2021 war sie President und Chief Executive Officer der Haldex AB. Prof. Dr. 
Helene Svahn ist Beraterin für diverse grüne Startup-Unternehmen. 
 
Prof. Dr. Helene Svahn ist Mitglied in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und ver-
gleichbaren Kontrollgremien: 

• Mercedes-Benz AG  

 

 

***** 
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ABSCHNITT C 
 

Berichte des Vorstands   
(zu Tagesordnungspunkten 8, 9 und 10) 

 

Zu Punkt 8 und 9 der Tagesordnung:  

Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts und des Andienungsrechts bei Erwerb und 
Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 
Aktiengesetz  

Überblick  

Die von der Hauptversammlung am 8. Juli 2020 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossene Ermächtigung 
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien wurde nahezu ausgeschöpft. Im Rahmen zweier Rückkauf-
programme erwarb die Gesellschaft bis zum 29. November 2024 auf der Grundlage dieser Ermächtigung 
eigene Aktien im Umfang von nahezu 10 % ihres Grundkapitals. Die erworbenen eigenen Aktien wurden am 
13. Dezember 2024 ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen.  

Am 21. Februar 2024 haben Vorstand und Aufsichtsrat eine Aktienrückkaufpolitik beschlossen. Darauf ba-
sierend soll – vorbehaltlich der erforderlichen Hauptversammlungsermächtigung - der zukünftige Free Cash 
Flow des Industriegeschäfts (nach möglichen kleineren M&A-Transaktionen), der über die Dividendenaus-
schüttungsquote von ca. 40% des Group Net Income hinausgeht, zur Finanzierung von Aktienrückkäufen 
verwendet werden, mit dem Ziel, diese Aktien einzuziehen. Vor diesem Hintergrund soll eine neue, bis zum 
6. Mai 2030 befristete Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz be-
schlossen werden.  

Mit der vorgeschlagenen erneuten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien im Umfang von bis zu 10 % des 
Grundkapitals soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien zu jedem zulässigen Zweck zu 
erwerben und diese insbesondere zum Zweck der Einziehung im Sinne der Aktienrückkaufpolitik aber auch 
zur Finanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen und -käufen, zur Weitergabe an Dritte gegen Bar-
zahlung, zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Wandel-/Optionsschuldverschreibungen, zur Weitergabe an 
Arbeitnehmer oder zur Einführung von Aktien der Gesellschaft an ausländischen Börsen zu verwenden. Die 
eigenen Aktien können auch allen Aktionären angeboten werden, damit diese gegen (auch teilweise) Abtre-
tung ihres mit dem Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung entstandenen Anspruchs auf 
Auszahlung der Dividende Aktien der Gesellschaft beziehen können (Aktiendividende). Die Ermächtigung 
soll der Gesellschaft größtmögliche Flexibilität geben und zur Optimierung des Rückkaufs auch die Mög-
lichkeit einräumen, eigene Aktien über Multilaterale Handelssysteme oder über Derivate zu erwerben.  

Erwerb eigener Aktien und Ausschluss des Andienungsrechts 

Neben dem Erwerb über die Börse und Multilaterale Handelssysteme können die eigenen Aktien (Merce-
des-Benz Aktien) auch mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen 
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Kaufangebots oder mittels eines öffentlichen Tauschangebots gegen Aktien einer gemäß § 3 Abs. 2 Aktien-
gesetz börsennotierten Gesellschaft, auch mittels Aufforderung zur Abgabe von Angeboten durch die Ge-
sellschaft selbst oder durch mit ihr im Sinne von §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundene Unternehmen oder für 
ihre oder deren Rechnung handelnde Dritte erworben werden.  

Sofern die Zahl der zum Kauf oder Tausch angedienten beziehungsweise angebotenen Mercedes-Benz Ak-
tien das von der Gesellschaft insgesamt zum Erwerb vorgesehene Volumen übersteigt, kann der Erwerb 
unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre statt nach dem Verhältnis der Beteiligungsquoten 
nach dem Verhältnis der angedienten beziehungsweise angebotenen Aktien je Aktionär erfolgen, um das 
Zuteilungsverfahren zu vereinfachen. Dieser Vereinfachung dient auch die Möglichkeit der bevorrechtigten 
Berücksichtigung geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär und die Rundung 
nach kaufmännischen Grundsätzen. Der Vorstand hält einen darin liegenden Ausschluss eines etwaigen 
weitergehenden Andienungsrechts der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären 
für angemessen.  

Verwendung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss  

Die auf Basis der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 7. Mai 2025 erworbenen eigenen Aktien 
sollen in erster Linie eingezogen, aber in definierten Fällen auch unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre verwendet werden können:  

−  Entsprechend der von Vorstand und Aufsichtsrat im Februar 2024 beschlossenen Aktienrückkaufpo-
litik sollen eigene Aktien nach lit. d) (1) der unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Ermächti-
gung insbesondere ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden können. 
Die Einziehung soll dabei nach Entscheidung der zuständigen Organe mit oder ohne Herabsetzung 
des Grundkapitals möglich sein, wobei sich im letztgenannten Fall der anteilige Betrag je Aktie am 
Grundkapital erhöht. Für diesen Fall wird der Vorstand zur Anpassung der Angabe der Anzahl der 
Aktien in der Satzung ermächtigt.  

− Der Vorstand soll nach der unter Tagesordnungspunkt 8 lit. d) (2) vorgeschlagenen Ermächtigung die 
Möglichkeit haben, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien als Sachleistung anzubieten und 
zu übertragen, und sie somit als Gegenleistung insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusam-
menschlüssen oder beim (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmenstei-
len, Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von 
Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre im Sinne von 
§§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unternehmen einzusetzen. Der internationale Wettbewerb und 
die Globalisierung der Wirtschaft verlangen diese Form der Gegenleistung. Die vorgeschlagene Er-
mächtigung soll der Gesellschaft daher die notwendige Flexibilität geben, um sich bietende Akquisi-
tionsmöglichkeiten schnell, flexibel und liquiditätsschonend ausnutzen zu können. Dem trägt der vor-
geschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Rechnung. Bei der Festlegung der Bewer-
tungsrelation wird die Gesellschaft sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre unter Berücksich-
tigung des Börsenpreises, aber ohne mathematische Anknüpfung daran, angemessen gewahrt wer-
den. Konkrete Pläne für diese Art der Verwendung eigener Aktien bestehen derzeit nicht.  

−  Ferner soll es nach der unter Tagesordnungspunkt 8 lit. d) (3) vorgeschlagenen Ermächtigung möglich 
sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder 
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durch ein Angebot an alle Aktionäre gegen Barzahlung an Dritte, z.B. an institutionelle Investoren 
oder zur Erschließung neuer Investorenkreise, zu veräußern. Voraussetzung einer solchen Veräuße-
rung ist, dass der erzielte Preis den Börsenpreis von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft 
zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet (ohne Erwerbsnebenkosten). Die 
Möglichkeit der Veräußerung zurückerworbener eigener Aktien gegen Barzahlung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre dient dem Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines best-
möglichen Preises bei Veräußerung der eigenen Aktien. Durch den Ausschluss des Bezugsrechts wird 
eine Platzierung nahe am Börsenpreis ermöglicht, so dass der bei Bezugsrechtsemissionen übliche 
Abschlag entfällt. Durch den umgehenden Mittelzufluss wird die Unsicherheit der künftigen Börsen-
entwicklung vermieden. Der rechnerische Anteil am Grundkapital, der auf so veräußerten Aktien ent-
fällt, darf insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – der Ausnutzung der Ermächtigung zur Veräuße-
rung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss nicht überschreiten. Mit der Orientierung des Ver-
äußerungspreises am Börsenkurs wird dem Verwässerungsschutzinteresse Rechnung getragen und 
das Vermögens- und Stimmrechtsinteresse der Aktionäre angemessen gewahrt. Die Verwaltung wird 
sich bei Festlegung des Veräußerungspreises unter Berücksichtigung der Gegebenheiten des Mark-
tes bemühen, einen etwaigen Abschlag vom Börsenpreis so niedrig wie möglich zu halten. Die Akti-
onäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Zukauf von Aktien über die 
Börse aufrecht zu erhalten, während der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere Hand-
lungsspielräume eröffnet werden, um kurzfristig günstige Börsensituationen zu nutzen. Darüber hin-
aus ist sichergestellt, dass die Anzahl der unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss in entspre-
chender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz gegen Barzahlung an Dritte veräußerten 
eigenen Aktien zusammen mit anderen Aktien, die in direkter oder entsprechender Anwendung die-
ser Vorschrift unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre während der Laufzeit der Ermächti-
gung bis zu ihrer Ausnutzung ausgegeben oder veräußert wurden, die Grenze von 10 % des Grundka-
pitals nicht übersteigt. Auf diese Begrenzung anzurechnen sind auch Aktien, die zur Bedienung von 
Wandlungs-/Optionsrechten bzw. Wandlungs-/Optionspflichten aus Wandlungs-/Optionsschuldver-
schreibungen ausgegeben oder gewährt wurden oder noch auszugeben oder zu gewähren sind, so-
fern die entsprechenden Schuldverschreibungen während der Laufzeit der Ermächtigung in entspre-
chender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben worden sind. Konkrete Pläne 
für diese Art der Verwendung eigener Aktien bestehen derzeit nicht.  

−  Weiterhin sollen erworbene eigene Aktien nach lit. d) (4) der unter Tagesordnungspunkt 8 vorge-
schlagenen Ermächtigung auch zur Erfüllung beziehungsweise Absicherung von Erwerbsrechten oder 
Erwerbspflichten auf Aktien der Gesellschaft, insbesondere aus oder im Zusammenhang mit von der 
Gesellschaft oder einem mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unter-
nehmen ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen (»Schuldverschreibun-
gen«) verwendet werden können. Dies sichert eine noch flexiblere Handhabung und gestattet es, 
durch Vermeidung der Ausgabe zusätzlicher Aktien den für eine Kapitalerhöhung charakteristischen 
Verwässerungseffekt zu vermeiden. Der Vorstand wird bei der Entscheidung, ob bei der Bedienung 
solcher Erwerbsrechte oder Erwerbspflichten neue Aktien oder eigene Aktien ausgegeben werden, 
die Interessen der Aktionäre angemessen berücksichtigen. Dasselbe gilt für die Frage der – gegebe-
nenfalls – auch ausschließlichen – Bedienbarkeit von Schuldverschreibungen mit eigenen Aktien. In 
allen solchen Fällen muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien ausgeschlossen sein. 
Dies gilt auch für die Gewährung einer marktüblichen Form des Verwässerungsschutzes, soweit den 
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Inhabern beziehungsweise Gläubigern von Wandlungs-/Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft 
beziehungsweise entsprechender Wandlungs-/Optionspflichten bei Bezugsrechtsemissionen der 
Gesellschaft Aktien in dem Umfang gewährt werden, wie sie ihnen nach bereits erfolgter Ausübung 
dieser Rechte beziehungsweise Erfüllung dieser Pflichten zustünden. Konkrete Pläne für diese Art 
der Verwendung eigener Aktien bestehen derzeit nicht.  

−  Es soll außerdem nach der unter lit. d) (5) der unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Ermäch-
tigung die Möglichkeit bestehen, eigene Aktien unmittelbar oder mittelbar an Arbeitnehmer der Ge-
sellschaft oder mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundener Unternehmen, an Organmit-
glieder der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen oder an Dritte, z. B. Kreditinstitute, die 
diesen Personen das wirtschaftliche Eigentum und/oder die wirtschaftlichen Früchte aus den Aktien 
überlassen, auszugeben. Die Ausgabe von Aktien an diesen Personenkreis stärkt die Identifikation 
der Berechtigten mit der Gesellschaft und die Eigentümerkultur im Unternehmen. Dies liegt auch im 
Interesse des Unternehmens. Gleiches gilt für den bei dieser Verwendung erforderlichen Bezugs-
rechtsausschluss. Um die Abwicklung der Ausgabe der Aktien zu diesem Zweck zu erleichtern, soll 
es der Gesellschaft ermöglicht werden, die dafür benötigten Aktien auch im Wege des Erwerbs eige-
ner Aktien mittels Wertpapierdarlehen/Wertpapierleihen zu beschaffen sowie eigene Aktien gege-
benenfalls auch zur Erfüllung der Rückgewähransprüche der Darlehensgeber/Verleiher zu verwen-
den. Konkrete Pläne für diese Art der Verwendung von unter dieser Ermächtigung erworbenen eige-
nen Aktien bestehen derzeit nicht.  

- Darüber hinaus soll der Vorstand nach lit. d) (6) der vorgeschlagenen Ermächtigung die erworbenen 
eigenen Aktien zur Einführung von Aktien der Gesellschaft an ausländischen Börsen verwenden kön-
nen, an denen die Aktien der Gesellschaft bisher nicht notiert sind. Die Gesellschaft wird so vorsorg-
lich in die Lage versetzt, auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren und ihre Akti-
onärsbasis auch im Ausland verbreitern zu können. Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der 
Aktionäre werden dabei angemessen gewahrt. Dem Verwässerungsschutz der Aktionäre wird dadurch 
Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis an ausländischen Börsen eingeführt werden 
dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Der Preis (ohne Neben-
kosten), zu dem diese Aktien an weiteren Börsen eingeführt werden, darf den Schlussauktionskurs 
im Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main am letzten Börsenhandelstag vor der Plat-
zierung um nicht mehr als 5 % unterschreiten. Der Vorstand wird sich – unter Berücksichtigung der 
jeweils aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, einen eventuellen Abschlag vom Börsenkurs so 
niedrig wie möglich zu halten. Interessierte Aktionäre können ihre Beteiligungsquote zu im Wesentli-
chen gleichen Bedingungen durch Zukäufe im Markt aufrechterhalten. Konkrete Pläne für diese Art 
der Verwendung von unter dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien bestehen derzeit nicht. 

- Schließlich sollen die eigenen Aktien nach lit. d) (7) der vorgeschlagenen Ermächtigung allen Aktio-
nären angeboten werden können, damit diese gegen (auch teilweise) Abtretung ihres mit dem Ge-
winnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung entstandenen Anspruchs auf Auszahlung der Di-
vidende Aktien der Gesellschaft beziehen können (Aktiendividende). Konkrete Pläne für diese Art der 
Verwendung von unter dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien bestehen derzeit nicht. 
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Auf die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre verwendeten eigenen Aktien darf 
während der Laufzeit der vorliegenden Ermächtigung ein rechnerischer Anteil am Grundkapital von insge-
samt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der vorliegenden Ermächti-
gung oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung entfallen. Sofern während der 
Laufzeit der vorliegenden Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe 
oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien 
der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht aus-
geschlossen wird, ist dies auf die vorgenannte 10 % Grenze anzurechnen. 

Erwerb über Derivate  

Mit dem unter Punkt 9 der Tagesordnung vorgeschlagenen Beschluss der Hauptversammlung soll der Ge-
sellschaft die Möglichkeit eröffnet werden, im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 
Aktiengesetz zusätzlich zu den unter Tagesordnungspunkt 8 vorgesehenen Erwerbsmöglichkeiten eigene 
Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch unter Einsatz von Derivaten zu erwerben. Durch diese zu-
sätzliche Handlungsalternative erweitert die Gesellschaft ihre Möglichkeiten, den Erwerb eigener Aktien 
optimal zu strukturieren. Der Vorstand beabsichtigt, Derivate nur ergänzend zum konventionellen Aktien-
rückkauf einzusetzen. Der Einsatz von Put-Optionen, Call-Optionen und Terminkäufen sowie einer Kombi-
nation aus diesen Instrumenten (nachfolgend gemeinsam »Derivate«) kann – auch im Zusammenspiel mit 
nicht unter diese Ermächtigung fallenden, anderweitig zulässigen Transaktionen – gegenüber dem direkten 
Erwerb der Aktien für die Gesellschaft vorteilhaft sein. Die unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagene 
Ermächtigung führt nicht zu einer Ausweitung der in Tagesordnungspunkt 8 vorgesehenen Höchstgrenze 
für den Erwerb eigener Aktien von bis zu insgesamt 10 % des bei der Beschlussfassung der Hauptversamm-
lung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals, sondern ermöglicht lediglich innerhalb dieses Rahmens bis zu einer zusätzlichen Höchst-
grenze von 5 % des bei Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals den Erwerb 
eigener Aktien unter Einsatz derivativer Finanzinstrumente.  

Die Derivategeschäfte sind mit einem unabhängigen Kreditinstitut oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b 
Abs. 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmens oder einem Konsortium sol-
cher Kreditinstitute oder Unternehmen abzuschließen. Die Laufzeit der Derivate muss so gewählt werden, 
dass der Erwerb der Aktien gemäß den Derivatbedingungen nicht nach dem 6. Mai 2030 stattfindet. Dadurch 
wird sichergestellt, dass die Gesellschaft nach Auslaufen der bis zum 6. Mai 2030 gültigen Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien keine eigenen Aktien mehr aufgrund dieser Ermächtigung erwirbt. Zusätzlich 
wird die Laufzeit der einzelnen Derivate auf 18 Monate beschränkt.  

Beim Verkauf von Put-Optionen räumt die Gesellschaft dem Erwerber der Put-Optionen das Recht ein, Mer-
cedes-Benz Aktien zu einem in der Put-Option festgelegten Preis (»Ausübungspreis«) an die Gesellschaft 
zu verkaufen. Die Gesellschaft ist als sogenannter Stillhalter verpflichtet, die in der Put-Option festgelegte 
Anzahl von Mercedes-Benz Aktien zum Ausübungspreis zu erwerben. Als Gegenleistung dafür erhält die 
Gesellschaft beim Verkauf der Put-Option eine Optionsprämie, die unter Berücksichtigung des Ausübungs-
preises, der Laufzeit der Option und der Volatilität der Mercedes-Benz Aktie im Wesentlichen dem Wert 
des Veräußerungsrechtes entspricht. Wird die Put-Option ausgeübt, vermindert die vom Erwerber der Put-
Option gezahlte Optionsprämie die von der Gesellschaft für den Erwerb der Mercedes-Benz Aktie insgesamt 
erbrachte Gegenleistung. Die Ausübung der Put-Option ist für den Berechtigten dann wirtschaftlich sinnvoll, 
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wenn der Kurs der Mercedes-Benz Aktie unter dem Ausübungspreis liegt, da er dann die Aktien zu dem 
höheren Ausübungspreis an die Gesellschaft verkaufen kann. Aus Sicht der Gesellschaft bietet der Aktien-
rückkauf unter Einsatz von Put-Optionen den Vorteil, dass der Ausübungspreis bereits am Abschlusstag der 
Option festgelegt wird. Die Liquidität fließt hingegen erst am Ausübungstag ab. Darüber hinaus liegt der 
Erwerbspreis der Mercedes-Benz Aktien für die Gesellschaft auf Grund der vereinnahmten Optionsprämie 
unter dem Aktienkurs bei Abschluss der Option. Wird die Option nicht ausgeübt, da der Aktienkurs am 
Ausübungstag über dem Ausübungspreis liegt, kann die Gesellschaft auf diese Weise keine eigenen Aktien 
erwerben. Ihr verbleibt jedoch die am Abschlusstag vereinnahmte Optionsprämie.  

Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft gegen Zahlung einer Optionsprämie das Recht, eine 
vorher festgelegte Anzahl an Mercedes-Benz Aktien zu einem vorher festgelegten Preis (»Ausübungspreis«) 
vom Veräußerer der Option, dem Stillhalter, zu kaufen. Die Gesellschaft kauft damit das Recht, eigene Ak-
tien zu erwerben. Die Ausübung der Call-Option ist für die Gesellschaft dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn 
der Kurs der Mercedes-Benz Aktien über dem Ausübungspreis liegt, da sie die Aktien dann zu dem niedri-
geren Ausübungspreis vom Stillhalter kaufen kann.  

Beim Terminkauf erwirbt die Gesellschaft die Mercedes-Benz Aktien nach der Vereinbarung mit dem Ter-
minverkäufer zu einem bestimmten, in der Zukunft liegenden Termin zu dem bei Abschluss des Terminkaufs 
festgelegten Erwerbspreis. Der Abschluss von Terminkäufen kann für die Gesellschaft sinnvoll sein, wenn 
sie einen Bedarf an eigenen Aktien zum Termin zu einem bestimmten Preisniveau sichern will.  

In den Bedingungen der Derivate muss sichergestellt sein, dass die Derivate nur mit Aktien bedient werden, 
die unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes erworben wurden, wobei der Erwerb über die Börse 
dem genügt. Durch diese Vorgabe wird sichergestellt, dass die Aktionäre durch den Einsatz von Derivaten 
nicht wirtschaftlich benachteiligt werden.  

Ausschluss des Bezugsrechts und des Andienungsrechts bei Einsatz von Derivaten  

Ein Anspruch des Aktionärs, solche Derivatgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, wird in entspre-
chender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgeschlossen. Ein Recht der Aktionäre auf Ab-
schluss von Derivatgeschäften besteht auch insoweit nicht, als beim beabsichtigten Erwerb eigener Aktien 
unter Einsatz von Derivaten ein bevorrechtigtes Angebot für den Abschluss von Derivatgeschäften bezogen 
auf geringere Stückzahlen an Aktien vorgesehen wird. Aktionäre haben ein Recht auf Andienung ihrer Mer-
cedes-Benz Aktien an die Gesellschaft nur, soweit die Gesellschaft ihnen gegenüber aus den abgeschlos-
senen Derivatgeschäften zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist. Andernfalls wäre der Einsatz von Deriva-
ten im Rahmen des Rückerwerbs eigener Aktien nicht möglich und die damit für die Gesellschaft eröffneten 
Vorteile nicht erreichbar.  

Die Verwaltung hält die Nichtgewährung des Andienungsrechts nach sorgfältiger Abwägung der Interessen 
der Aktionäre und der Gesellschaft für gerechtfertigt. Der in dem jeweiligen Derivat vereinbarte, bei Aus-
übung einer Put-Option beziehungsweise in Erfüllung eines Terminkaufs zu zahlende Kaufpreis je Merce-
des-Benz Aktie darf den durchschnittlichen Schlussauktionskurs einer Mercedes-Benz Aktie im Xetra-Han-
del (oder in einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main an den letzten drei Börsenhandelstagen vor Abschluss des betref-
fenden Derivatgeschäfts um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 20 % unterschreiten 
(jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter Berücksichtigung der erhaltenen beziehungsweise gezahlten 
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Optionsprämie). Der in dem jeweiligen Derivat vereinbarte, bei Ausübung einer Call-Option zu zahlende 
Kaufpreis je Mercedes-Benz Aktie darf den durchschnittlichen Schlussauktionskurs einer Mercedes-Benz 
Aktie im Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main an den letzten drei Börsenhandelstagen vor Ab-
schluss des betreffenden Derivatgeschäfts um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 10 
% unterschreiten. 

Der von der Gesellschaft für Derivate gezahlte Erwerbspreis darf nicht wesentlich über und der von der 
Gesellschaft vereinnahmte Veräußerungspreis für Derivate darf nicht wesentlich unter dem nach anerkann-
ten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der jeweiligen Derivate liegen, 
bei dessen Ermittlung unter anderem der vereinbarte Ausübungspreis zu berücksichtigen ist. Durch die 
beschriebene Festlegung von Optionsprämie und Ausübungs- beziehungsweise Erwerbspreis sowie durch 
die in die Derivatbedingungen aufzunehmende Verpflichtung, Optionen und Terminkäufe nur mit Aktien zu 
bedienen, die unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes erworben wurden, wird ausgeschlossen, 
dass Aktionäre durch einen solchen Erwerb eigener Aktien wirtschaftlich benachteiligt werden. Da die Ge-
sellschaft einen fairen Marktpreis vereinnahmt beziehungsweise zahlt, erleiden die an den Derivatgeschäf-
ten nicht beteiligten Aktionäre keinen wesentlichen wertmäßigen Nachteil. Das entspricht insoweit der Stel-
lung der Aktionäre beim Aktienrückkauf über die Börse, bei dem ebenfalls nicht alle Aktionäre tatsächlich 
Aktien an die Gesellschaft verkaufen können. Sowohl die Vorgaben für die Ausgestaltung der Derivate als 
auch die Vorgaben für die zur Belieferung geeigneten Aktien stellen sicher, dass auch bei dieser Erwerbs-
form dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre umfassend Rechnung getragen wird.  

Bericht über die Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zum Einsatz von Derivaten 

Im Falle einer Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zum Einsatz derivativer Finan-
zinstrumente wird der Vorstand die nächstfolgende Hauptversammlung darüber unterrichten.  
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts bei Begebung von Wandel- und/oder Opti-
onsschuldverschreibungen gemäß § 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz 

Überblick  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 10 die Erteilung ei-
ner erneuten Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen nebst ei-
nem dazugehörigen neuen Bedingten Kapital 2025 vor. Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 8. Juli 2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 7. Juli 2025 Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 10.000.000.000,00 € mit einer 
Laufzeit von bis zu 10 Jahren zu begeben. Der anteilige Betrag der aufgrund der Wandel- und/oder Opti-
onsrechte beziehungsweise Wandlungs- und/oder Optionspflichten auszugebenden Aktien am Grundkapi-
tal durfte 500.000.000,00 € nicht überschreiten. Der Vorstand wurde dabei auch ermächtigt, unter be-
stimmten Voraussetzungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschlie-
ßen. Zur Erfüllung der Wandlungs-/Optionsrechte beziehungsweise Wandlungs-/Optionspflichten aus den 
entsprechenden Schuldverschreibungen wurde von derselben Hauptversammlung ein bedingtes Kapital in 
Höhe von 500.000.000,00 € (Bedingtes Kapital 2020, vgl. § 3 Abs. 3 der Satzung) beschlossen. Von dieser 
Ermächtigung wurde kein Gebrauch gemacht. Weitere Ermächtigungen zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
Optionsverschreibungen bestehen derzeit nicht. Es bestehen zudem auch keine sonstigen bedingten Kapi-
talia. Die Gesellschaft verfügt jedoch über ein bis zum 2. Mai 2028 befristetes genehmigtes Kapital in Höhe 
von 1.000.000.000,00 € (entsprechend rund 32,6 % des derzeitigen Grundkapitals), das auch für bestimmte 
Konstellationen die Möglichkeit zur Ausgabe von Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts vorsieht (Ge-
nehmigtes Kapital 2023 gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung). Auf die Summe der aus dem Genehmigten Kapital 
2023 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ausgegebenen 
Aktien darf dabei rechnerisch ein Anteil am Grundkapital von insgesamt nicht mehr als 10 % des Grundka-
pitals zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals 2023 entfallen (mithin also maximal 
306.967.197,00 €). Auf diese 10 %-Grenze sind Aktien anzurechnen, die (i) während der Laufzeit des Geneh-
migtes Kapitals 2023 unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben oder veräußert werden, oder die (ii) zur Bedienung von Schuld-
verschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten beziehungsweise Wandlungs- oder Optionspflichten 
ausgegeben werden bzw. ausgegeben werden können oder müssen, sofern die Schuldverschreibungen 
nach dem Wirksamwerden des Genehmigten Kapitals 2023 in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden.  

Da die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und /oder Optionsschuldverschreibungen vom 8. Juli 2020 
am 7. Juli 2025 auslaufen wird, soll sie im bisherigen Volumen erneuert und ein korrespondierendes neues 
Bedingtes Kapital 2025 geschaffen werden, welches das Bedingte Kapital 2020 ersetzt. So ist sichergestellt, 
dass die Gesellschaft auch in den kommenden Jahren über die erforderliche Flexibilität bei der Unterneh-
mensfinanzierung verfügt. Die vorgeschlagene neue Ermächtigung sieht vor, dass Schuldverschreibungen 
mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 10.000.000.000,00 € mit Wandlungs-/Optionsrechten beziehungs-
weise -pflichten auf Aktien der Mercedes-Benz Group AG (Mercedes-Benz Aktien) mit einem anteiligen 
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Betrag am Grundkapital von bis zu 500.000.000,00 € begeben werden können. Bei vollständiger Ausnutzung 
dieser Ermächtigung könnten damit Schuldverschreibungen begeben werden, die Bezugs- beziehungsweise 
Umtauschrechte auf bis zu rund 16,3 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft einräumen würden. 
Die Ermächtigung ist entsprechend den gesetzlichen Vorgaben auf fünf Jahre bis zum 6. Mai 2030 befristet.  

Vorteile des Finanzierungsinstruments  

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage für die Geschäftsentwicklung und ei-
nen erfolgreichen Marktauftritt des Unternehmens. Durch die Ausgabe von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen oder eine Kombination dieser Instrumente (unter Einbeziehung sämtlicher von der 
Ermächtigung vorgesehener Gestaltungsmöglichkeiten gemeinsam »Schuldverschreibungen«) kann die Ge-
sellschaft je nach aktueller Marktlage attraktive Finanzierungsmöglichkeiten und -konditionen nutzen, um 
dem Unternehmen Kapital mit niedriger Verzinsung zufließen zu lassen. Die erzielten Wandel- und/oder 
Optionsprämien kommen der Gesellschaft zugute. Ferner können durch die Begebung von Wandel-/Opti-
onsschuldverschreibungen, gegebenenfalls in Verbindung mit anderen Instrumenten wie einer Kapitaler-
höhung, neue Investorenkreise erschlossen werden, einschließlich sogenannter Ankerinvestoren. Aus Grün-
den der Flexibilität soll die Gesellschaft die Schuldverschreibungen auch über mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. 
Aktiengesetz verbundene Unternehmen begeben und je nach Marktlage den deutschen oder internationale 
Kapitalmärkte in Anspruch nehmen und die Schuldverschreibungen außer in Euro auch in der gesetzlichen 
Währung eines OECD-Landes ausgeben können. Die Bedingungen der Schuldverschreibungen sollen auch 
eine Wandlungs- oder Optionspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt beziehungs-
weise Umtauschrechte der emittierenden Gesellschaft oder der Mercedes-Benz Group AG, insbesondere 
Rechte zur Ersetzung der darunter ursprünglich geschuldeten Leistung durch Mercedes-Benz Aktien (auch 
als Andienungsrecht, Ersetzungsbefugnis beziehungsweise Tilgungswahlrecht) vorsehen können. Darüber 
hinaus soll auch die Emission von Anleihen ermöglich werden, bei denen die emittierende Gesellschaft oder 
die Mercedes-Benz Group AG nach Begebung der Anleihe durch Erklärung gegenüber den Anleihegläubigern 
ein Umtauschrecht ausüben kann, infolgedessen ganz oder teilweise statt der ursprünglich in der Anleihe 
verbrieften Leistung Mercedes-Benz Aktien zu liefern sind. Durch diese Gestaltungsoptionen kann auf Ver-
änderungen der Rahmenbedingungen zwischen Begebung und Laufzeitende einer solchen Anleihe flexibel 
und liquiditätsschonend reagiert werden.  

Wandlungs- beziehungsweise Optionspreis  

Der Wandlungs-/Optionspreis für eine Mercedes-Benz Aktie darf 80 % des durchschnittlichen Börsenkur-
ses der Mercedes-Benz Aktie in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle des Xetra-
Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an den zehn Börsenhandelstagen an der 
Wertpapierbörse Frankfurt/Main vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung 
der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bzw. über die Annahmeerklärung nach öffentlicher 
Aufforderung zur Abgabe von Zeichnungsangeboten nicht unterschreiten. Sofern den Aktionären ein Be-
zugsrecht auf die Schuldverschreibung zusteht, wird für die Ermittlung der 80 %-Schwelle alternativ die 
Möglichkeit eröffnet, den Wandlungs-/Optionspreis für eine Mercedes-Benz Aktie anhand des durch-
schnittlichen Schlussauktionskurses der Mercedes-Benz Aktie im Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle 
des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) während der Börsenhandels-
tage, an denen die Bezugsrechte an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main gehandelt werden,  mit Ausnahme 
der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind, um den Wandlungs-/Optionspreis gemäß § 186 Abs. 2 
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Aktiengesetz fristgerecht bekannt zu machen) festzulegen. Im Fall von Schuldverschreibungen mit einer 
Wandlungs-/Optionspflicht beziehungsweise einem Umtauschrecht der emittierenden Gesellschaft oder 
der Mercedes-Benz Group AG kann hinsichtlich des Wandlungs-/ Optionspreises alternativ auch abgestellt 
werden auf den durchschnittlichen volumengewichteten Kurs der Mercedes-Benz Aktie an mindestens drei 
Börsenhandelstagen an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main im Xetra-Handel (oder in einem vergleichba-
ren Nachfolgesystem) unmittelbar vor der Ermittlung des Wandlungs-/Optionspreises nach näherer Maß-
gabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen, auch wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des 
oben genannten Mindestpreises (80 %) liegt. § 9 Abs. 1 Aktiengesetz sowie § 199 Abs. 2 Aktiengesetz blei-
ben jedoch unberührt. 

Der Wandlungs-/Optionspreis kann unbeschadet von § 9 Abs. 1 und § 199 Abs. 2 Aktiengesetz aufgrund 
einer Verwässerungsschutz- beziehungsweise Anpassungsklausel nach näherer Maßgabe der jeweiligen 
Schuldverschreibungsbedingungen angepasst werden, insbesondere wenn es während der Laufzeit der 
Schuldverschreibungen zum Beispiel zu Kapitalveränderungen bei der Gesellschaft kommt, etwa einer Ka-
pitalerhöhung beziehungsweise Kapitalherabsetzung oder einem Aktiensplit. Weiter können Verwässe-
rungsschutz beziehungsweise Anpassungen vorgesehen werden in Zusammenhang mit Dividendenzahlun-
gen, der Begebung weiterer Wandel-/Optionsschuldverschreibungen, Umwandlungsmaßnahmen sowie im 
Fall anderer Ereignisse mit Auswirkungen auf den Wert der Wandlungs-/ Optionsrechte beziehungsweise 
Wandlungs-/Optionspflichten oder Umtauschrechte, die während der Laufzeit der Schuldverschreibungen 
eintreten (wie zum Beispiel einer Kontrollerlangung durch einen Dritten). Verwässerungsschutz beziehungs-
weise Anpassungen können insbesondere durch Einräumung von Bezugsrechten, durch Veränderung des 
Wandlungs-/Optionspreises sowie durch die Veränderung oder Einräumung von Barkomponenten vorgese-
hen werden.  

Genehmigtes Kapital, eigene Aktien, Barausgleich, Festlegung der weiteren Bedingungen 

Die Schuldverschreibungsbedingungen können vorsehen oder gestatten, dass zur Bedienung der Wand-
lungs-/Optionsrechte, Wandlungs-/Optionspflichten oder Umtauschrechte auch Aktien aus genehmigtem 
Kapital oder eigene Aktien der Gesellschaft gewährt werden können. In den Schuldverschreibungsbedin-
gungen kann – zur weiteren Erhöhung der Flexibilität – auch vorgesehen oder gestattet werden, dass die 
Gesellschaft einem Wandlungs-/Optionsberechtigten beziehungsweise entsprechend Verpflichteten im 
Falle der Ausübung des Wandlungs-/Optionsrechtes beziehungsweise der Erfüllung der entsprechenden 
Pflichten nicht Mercedes-Benz Aktien gewährt, sondern den Gegenwert in Geld auszahlt oder andere an 
einem Handelsplatz im Sinne von § 2 Abs. 22 Wertpapierhandelsgesetz handelbare Wertpapiere liefert. So 
wird der Gesellschaft eine kapitalmarktnahe Finanzierung ermöglicht, ohne dass tatsächlich eine gesell-
schaftsrechtliche Kapitalmaßnahme erforderlich ist. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass eine Erhöhung 
des Grundkapitals im zukünftigen Zeitpunkt der Ausübung der Wandel-/ Optionsrechte beziehungsweise 
der Erfüllung entsprechender Pflichten gegebenenfalls unwillkommen sein kann. Davon abgesehen schützt 
die Nutzung der Möglichkeit der Barauszahlung die Aktionäre vor dem Rückgang ihrer Beteiligungsquote 
sowie vor der Verwässerung des Vermögenswertes ihrer Aktien, da keine neuen Aktien ausgegeben werden. 
Der in Geld zu zahlende Gegenwert entspricht hierbei nach näherer Maßgabe der Wandlungs-/Optionsbe-
dingungen dem Durchschnittspreis der Mercedes-Benz Aktie in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder 
in einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Wertpapierbörse Frankfurt/Main während der zehn bis zwanzig Börsenhandelstage nach Ankündigung des 
Barausgleichs. Ferner kann vorgesehen werden, dass die Zahl der bei Ausübung der Wandel- oder 
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Optionsrechte oder nach Erfüllung der entsprechenden Pflichten zu gewährenden Aktien beziehungsweise 
ein diesbezügliches Umtauschverhältnis variabel ist und auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet werden 
kann. Darüber hinaus kann aus abwicklungstechnischen Gründen eine in bar zu leistende Zuzahlung fest-
gelegt und/oder vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden.  

Bezugsrecht der Aktionäre und Bezugsrechtsausschluss  

Den Aktionären soll bei der Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen grundsätzlich 
ein Bezugsrecht zustehen. Der Vorstand kann jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht in 
bestimmten, klar definierten Fällen ausschließen. Zunächst soll der Vorstand entsprechend §§ 221 Abs. 4 
Satz 2 i. V. m. 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ermächtigt sein, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats auszuschließen, wenn die Schuldverschreibungen gegen Barleistungen begeben werden und der 
Ausgabepreis den nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Grundsätzen ermittelten theo-
retischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch erhält die Ge-
sellschaft die Möglichkeit, günstige Börsensituationen auch kurzfristig wahrzunehmen und eine Schuldver-
schreibung schnell und flexibel zu attraktiven Konditionen am Markt platzieren zu können. Demgegenüber 
ist die Ausgabe von Wandel- /Optionsschuldverschreibungen unter Gewährung eines Bezugsrechts im Hin-
blick auf die gestiegene Volatilität der Aktienmärkte häufig weniger attraktiv, da zur Wahrung der Bezugs-
frist der Ausgabepreis bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt fixiert werden muss, was zu Lasten einer 
optimalen Ausnutzung von Börsensituation und Wert der Schuldverschreibung geht. Denn günstige und 
möglichst marktnahe Konditionen können in aller Regel nur festgesetzt werden, wenn die Gesellschaft nicht 
für einen zu langen Angebotszeitraum daran gebunden ist. Die erzielbaren Konditionen (insbesondere der 
Wandlungs- /Optionspreis je Aktie und die Höhe der vereinnahmten beziehungsweise zu verausgabenden 
Optionsprämie sowie bei Fremdwährungen der Wechselkurs) können auf eine sehr kurze Frist weit zuver-
lässiger eingeschätzt und attraktive Konditionen damit auch zuverlässiger erreicht werden. Bei Einräumung 
eines Bezugsrechts wäre die erfolgreiche Platzierung wegen der Ungewissheit über die Ausnutzung der Be-
zugsrechte gefährdet beziehungsweise mit zusätzlichem Aufwand sowie deutlich längeren Vorlaufzeiten 
verbunden, während derer sich die Marktbedingungen ändern können. Sonst wäre, um die Attraktivität der 
Konditionen und damit die Erfolgschancen der jeweiligen Emission für den ganzen Angebotszeitraum si-
cherzustellen, ein Sicherheitsabschlag erforderlich. Bei der Aufnahme von Fremdwährungen lassen sich bei 
Ausschluss des Bezugsrechts und einem entsprechend verkürzten Angebotszeitraum überdies Einflüsse 
von Wechselkursschwankungen auf die Emission geringer halten. 

Bei Ausgabe der Schuldverschreibungen gegen Barleistung unter Bezugsrechtsausschluss in entsprechen-
der Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz werden die Interessen der Aktionäre dadurch gewahrt, 
dass die Schuldverschreibungen zu einem Kurs ausgegeben werden, der den theoretischen Marktwert der 
Schuldverschreibung nicht wesentlich unterschreitet. Dabei ist der theoretische Marktwert insbesondere 
nach anerkannten finanzmathematischen Methoden zu ermitteln. Die Verwaltung wird bei der Preisfestset-
zung unter Berücksichtigung der jeweiligen Kapitalmarktsituation den Abschlag von diesem Marktwert so 
gering wie möglich halten. Damit wird der rechnerische Wert eines Bezugsrechts auf die Schuldverschrei-
bung auf nahe null sinken, so dass den Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter 
wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. Eine marktgerechte Festsetzung der Konditionen und damit eine 
Vermeidung einer nennenswerten Wertverwässerung ist aber beispielsweise auch bei Durchführung eines 
Bookbuilding-Verfahrens gewährleistet. Dabei werden die Investoren gebeten, auf der Grundlage vorläufiger 
Anleihebedingungen Kaufanträge zu übermitteln, und dabei z.B. den für marktgerecht erachteten Zinssatz 
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und/oder andere ökonomische Komponenten zu spezifizieren. Auf diese Weise wird der Gesamtwert der 
Schuldverschreibung marktnah bestimmt und sichergestellt, dass durch den Ausschluss des Bezugsrechts 
keine nennenswerte Verwässerung des Werts der Aktie eintritt. Aktionäre, die ihren Anteil am Grundkapital 
der Gesellschaft aufrechterhalten möchten, können dies zu annähernd gleichen Bedingungen durch einen 
Zukauf über den Kapitalmarkt erreichen. Dadurch werden ihre Vermögensinteressen angemessen gewahrt. 
Der rechnerische Anteil am Grundkapital, der auf Aktien entfällt, die aufgrund von gegen Barleistung unter 
Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz auf der Grundlage dieser Ermäch-
tigung begebenen Schuldverschreibungen auszugeben oder zu gewähren sind, darf 10 % des Grundkapitals 
nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch – falls 
dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt ihrer Ausübung. Auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals 
sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung 
in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben oder veräu-
ßert werden. Ferner sind Aktien anzurechnen, die aufgrund einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz begebenen Wandel-/Op-
tionsschuldverschreibung ausgegeben oder gewährt wurden oder noch auszugeben oder zu gewähren sind. 

Ferner soll der Vorstand ermächtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
auszuschließen, wenn die Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen beziehungsweise gegen Sachleistun-
gen ausgegeben werden. Dies ermöglicht es unter anderem, Schuldverschreibungen in geeigneten Fällen 
als Akquisitionswährung einzusetzen im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch 
mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Ver-
mögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich For-
derungen gegen die Gesellschaft oder ihre im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unternehmen. 
Dies eröffnet dem Vorstand die Möglichkeit, auf dem nationalen und internationalen Markt rasch und flexi-
bel auf vorteilhafte Angebote oder sich bietende sonstige Gelegenheiten zu reagieren und Möglichkeiten 
zur Unternehmenserweiterung durch den Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen ge-
gen Ausgabe von Schuldverschreibungen im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre auszunutzen. 
Die Verwaltung wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob sie von dieser Ermächtigung Gebrauch machen 
soll, wenn sich solche Erwerbsmöglichkeiten konkretisieren. Sie wird das Bezugsrecht der Aktionäre auf 
Schuldverschreibungen nur ausschließen, wenn dies im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und 
ihrer Aktionäre liegt.  

Die vorgesehene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen, die sich aus dem Betrag 
des jeweiligen Emissionsvolumens und der Darstellung eines praktikablen Umtausch- beziehungsweise Be-
zugsverhältnisses ergeben können, dient der Erleichterung der Abwicklung.  

Schließlich soll der Vorstand auch ermächtigt sein, das Bezugsrecht auf diese Schuldverschreibungen mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, um den Inhabern beziehungsweise Gläubigern von Wand-
lungs-/Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft beziehungsweise entsprechender Wandlungs- /Options-
pflichten aus Schuldverschreibungen, die von der Mercedes-Benz Group AG oder mit ihr im Sinne von 
§§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unternehmen auf der Grundlage anderer Ermächtigungen ausgegeben 
wurden oder werden, zum Ausgleich von Verwässerungen Bezugsrechte auf Schuldverschreibungen in dem 
Umfang zu gewähren, wie sie ihnen nach Ausübung dieser Rechte beziehungsweise Erfüllung dieser Pflich-
ten zustünden. Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber/Gläubiger von bereits ausgegebe-
nen Schuldverschreibungen hat den Vorteil, dass der Wandlungs-/Optionspreis für die bereits 
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ausgegebenen und mit einem eigenen Verwässerungsschutz ausgestatteten Schuldverschreibungen nicht 
ermäßigt zu werden braucht. Dadurch können die Schuldverschreibungen zu Gunsten eines höheren Mit-
telzuflusses in mehreren Tranchen attraktiver platziert werden.  

Gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz gilt für den Bezugsrechtsausschluss bei Begebung von Wandel-
/Optionsschuldverschreibungen § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz sinngemäß. Die dort vorgesehene gesetz-
liche Grenze für Bezugsrechtsausschlüsse von bis zu 20 % des jeweiligen Grundkapitals wird nicht ausge-
schöpft. Vielmehr darf jede Ausgabe von Schuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts unter 
der vorliegenden Ermächtigung nur erfolgen, wenn der auf die Summe der neuen Aktien, die aufgrund einer 
solchen Schuldverschreibung auszugeben oder zu gewähren sind, entfallende rechnerische Anteil am 
Grundkapitals 10 % des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder – falls 
dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung nicht überschreitet. Sofern während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung in direkter oder entsprechender Anwendung von 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz Aktien ausgegeben oder veräußert werden, sind diese Aktien auf die vor-
genannte Begrenzung anzurechnen. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die aufgrund einer während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung auf der Grundlage der Ausnutzung einer anderen Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts entsprechend dieser Vorschrift begebenen Wandel- beziehungsweise Options-
schuldverschreibung ausgegeben oder gewährt wurden oder auszugeben oder zu gewähren sind. 

Bedingtes Kapital 2025  

Das Bedingte Kapital 2025 wird benötigt, um die mit den Wandel-/Optionsschuldverschreibungen verbun-
denen Wandlungs-/Optionsrechte beziehungsweise Wandlungs-/Optionspflichten bedienen zu können, so-
weit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Der Ausgabebetrag entspricht dabei 
dem Wandlungs-/Optionspreis.  

Konkrete Pläne für die Ausnutzung der Ermächtigung zur Begebung von Wandel-/Optionsschuldverschrei-
bungen bestehen derzeit nicht. Der Vorstand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob eine Ausnutzung der 
Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist. Im Falle der Ausnutzung der Ermächti-
gung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen unter Bezugsrechtsausschluss wird der Vorstand der jeweils 
nächsten Hauptversammlung darüber berichten.  

 

**** 
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ABSCHNITT D 

 
Weitere Angaben und Hinweise 

 
1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

 Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt 
in 962.903.703 auf den Namen lautende Stückaktien, die jeweils eine Stimme gewähren. Die Gesamt-
zahl der Stimmrechte beläuft sich somit auf 962.903.703. 

2. Virtuelle Durchführung der Hauptversammlung 

 Die ordentliche Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung gemäß § 118a Abs. 1 Satz 
1 Aktiengesetz durchgeführt.  

 Gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung der Mercedes-Benz Group AG ist der Vorstand bis zum 26. Juni 2025, 
zwei Jahre nach Eintragung der entsprechenden Satzungsregelung im Handelsregister, ermächtigt 
vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-
mächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Von die-
ser Ermächtigung hat der Vorstand für die ordentliche Hauptversammlung 2025 Gebrauch gemacht. 
Eine physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft) am Ort der Hauptversammlung ist deshalb ausgeschlossen.  

 Die Entscheidung über das Format der Hauptversammlung hat der Vorstand unter Berücksichtigung 
der Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre und dabei insbesondere der Wahrung der Akti-
onärsrechte, von Kosten– und Nachhaltigkeitserwägungen, der Tagesordnung der ordentlichen 
Hauptversammlung 2025 sowie der Erfahrungen der virtuellen Hauptversammlungen 2023 und 2024 
getroffen.  

 Die Aktionärsrechte werden auch im virtuellen Format vollumfänglich gewahrt. Ordnungsgemäß an-
gemeldeten Aktionären oder deren Bevollmächtigten stehen live Rede-, Frage- und Antragsrechte 
ebenso zu wie in der physischen Hauptversammlung, ohne dass ihnen hierfür persönlicher oder wirt-
schaftlicher Reiseaufwand entsteht. Der solchermaßen effizienteren und vereinfachten Ausübung 
der Aktionärsrechte entspricht der gegenüber der physischen Durchführung deutlich geringere Per-
sonal- und Kostenaufwand der Gesellschaft im virtuellen Format. Darüber hinaus leisten bei virtueller 
Durchführung sowohl die Aktionäre als auch die Gesellschaft einen Beitrag zur Ressourcenschonung. 
Gleichzeitig haben unsere Hauptversammlungen 2023 und 2024 gezeigt, dass im neuen virtuellen 
Format mit live Rede-, Frage- und Antragsrechten im Vergleich zu den physischen Hauptversamm-
lungen bis 2019 ein höherer Anteil des Grundkapitals an der Abstimmung teilnimmt. Mit der virtuellen 
Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2025 soll diesen positiven Aspekten Rechnung 
getragen und der Anspruch der Gesellschaft auf eine bedeutende Position auch im Bereich der Digi-
talisierung unterstrichen werden. 
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Sämtliche Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats beabsichtigen, an der gesamten Haupt-
versammlung teilzunehmen, die Mitglieder des Aufsichtsrats in einem anderen Raum am Ort der 
Hauptversammlung. 

 Im Hinblick auf das virtuelle Format der Hauptversammlung bitten wir um besondere Beachtung der 
nachfolgenden Hinweise, insbesondere zur Möglichkeit der Verfolgung der Hauptversammlung in 
Bild und Ton, zur Ausübung des Stimmrechts, des Antragsrechts, des Rederechts, des Auskunfts- 
und des Widerspruchsrechts sowie des Rechts zur Vorab-Einreichung von Stellungnahmen. 

 Im Aktienregister eingetragene Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können die gesamte Hauptver-
sammlung am 7. Mai 2025 ab 10:00 Uhr (MESZ) über das InvestorPortal unter  

group.mercedes-benz.com/investorportal 
 

 in Bild und Ton verfolgen. Wie Aktionäre und ihre Bevollmächtigten Zugang zum InvestorPortal er-
halten, ist nachfolgend im Abschnitt „Zugang zum InvestorPortal und elektronische Zuschaltung zur 
Hauptversammlung“ beschrieben. Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können das Stimmrecht aus-
schließlich über Briefwahl (auch im Wege elektronischer Kommunikation) oder Vollmachtserteilung 
wie nachstehend näher bestimmt ausüben. 

3. Zugang zum InvestorPortal und elektronische Zuschaltung zur Hauptversammlung 

 Die Gesellschaft hat ein InvestorPortal eingerichtet. Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung ange-
meldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können sich über das zugangsgeschützte InvestorPo-
rtal elektronisch zur Hauptversammlung zuschalten und auf diese Weise Aktionärsrechte ausüben 
sowie im Wege elektronischer Kommunikation die gesamte Hauptversammlung live in Bild und Ton 
verfolgen. Für Intermediäre (wie etwa Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater 
sowie für Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts 
in der Hauptversammlung erbieten, gelten Besonderheiten in Bezug auf die Nutzung des Investor-
Portals.  

 Das InvestorPortal erreichen Sie unter group.mercedes-benz.com/investorportal. Zugang zum In-
vestorPortal erhalten die Aktionäre durch Eingabe ihrer Aktionärsnummer und ihres zugehörigen 
Passwortes, die sie der ihnen übersandten Mitteilung über die Einberufung der Hauptversammlung 
entnehmen können. Aktionäre, die die Mitteilung über die Einberufung der Hauptversammlung per 
E-Mail erhalten, erhalten mit dieser E-Mail die notwendigen Informationen zum Login in das Investor-
Portal.  

 Aktionären, die erst nach dem Beginn des 16. April 2025 im Aktienregister eingetragen werden, wer-
den nach den gesetzlichen Vorgaben ohne Anforderung keine Mitteilungen über die Einberufung der 
Hauptversammlung und somit auch keine Zugangsdaten zum InvestorPortal übermittelt. Sie können 
aber über die nachfolgend im Abschnitt „Anmeldung“ genannte Anmeldeanschrift die Mitteilung mit 
der erforderlichen Aktionärsnummer und dem zugehörigen Passwort anfordern. Bevollmächtigte er-
halten eigene Zugangsdaten zum InvestorPortal (wie näher im Abschnitt „Verfahren für die Stimm-
abgabe durch andere Bevollmächtigte“ beschrieben).  
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  Zugang zum InvestorPortal haben auch diejenigen im Aktienregister eingetragenen Aktionäre, die 
nicht zur Hauptversammlung angemeldet sind. Ohne ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung 
können Aktionäre sich jedoch nicht elektronisch zur Hauptversammlung zuschalten und in der Haupt-
versammlung keine Aktionärsrechte ausüben. Nicht ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können 
die Versammlung daher nur als Zuschauer in voller Länge in Bild und Ton live verfolgen. 

4. Anmeldung 

 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, d. h. zur elektronischen Zuschaltung zu der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung der teilnahmegebundenen Aktionärsrechte in der Hauptversammlung, 
insbesondere des Stimmrechts, sind diejenigen Aktionäre – selbst oder durch Bevollmächtigte - be-
rechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft als Aktionäre einge-
tragen und rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet sind.  

 Die Anmeldung muss spätestens bis  

 Freitag, 2. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) 
 

 bei der Gesellschaft eingegangen sein. Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich 
in Textform in deutscher oder englischer Sprache bei der Mercedes-Benz Group AG unter 

 Mercedes-Benz Group AG 
 c/o Computershare Operations Center 
 Aktionärsservice 
 80249 München 
 E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 oder ab dem 9. April 2025 unter Nutzung des zugangsgeschützten InvestorPortals unter der Inter-
netadresse 

group.mercedes-benz.com/investorportal 
 

 zur Hauptversammlung anmelden. 

Ausschließlich für Intermediäre gem. § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 Aktiengesetz in Verbindung mit 
Artikel 2 Abs. 1 und 3 und Artikel 9 Abs. 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ist die 
Anmeldung auch möglich über  

SWIFT: CMDHDEMMXXX  
Instruktionen gemäß ISO 20022;  
eine Autorisierung über SWIFT Relationship Management Application (RMA) ist erforderlich. 

 Für den Zugang zum InvestorPortal siehe bitte die Hinweise oben im Abschnitt „Zugang zum Investor-
Portal und elektronische Zuschaltung zur Hauptversammlung“. Das Antwortformular, das sowohl für 
die Anmeldung in Textform als auch für Briefwahl und Vollmachtserteilung genutzt werden kann, 
steht unter group.mercedes-benz.com/hv-2025 zur Verfügung und wird den Aktionären auf Verlan-
gen auch zugesandt. Aus Kosten- und Nachhaltigkeitsgründen, auch unter Berücksichtigung der 
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Verwendungsquote in der Vergangenheit, wird das Antwortformular der postalischen Mitteilung über 
die Einberufung der Hauptversammlung nicht mehr in gedruckter Form beigefügt.  

 Die Mitteilung über die Einberufung der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung auf den 7. Mai 
2025 mit den Informationen gemäß § 125 Abs. 5 Aktiengesetz i. V. m. der Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212 wird per Post an alle im Aktienregister eingetragenen Aktionäre übersandt, die bis-
lang einer Übermittlung per E-Mail nicht zugestimmt, einer Bitte des Unternehmens in Textform um 
Zustimmung innerhalb eines angemessenen Zeitraums widersprochen oder eine Zustimmung bzw. 
eine als erteilt geltende Zustimmung zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen haben. Diejenigen Ak-
tionäre, die dem E-Mail-Versand der Hauptversammlungsunterlagen ausdrücklich zugestimmt bzw. 
einer entsprechenden Bitte des Unternehmens in Textform nicht innerhalb eines angemessenen Zeit-
raums widersprochen haben, erhalten die Mitteilung über die Einberufung der Hauptversammlung 
per E-Mail mit einem Link auf die Einberufung sowie einem weiteren Link auf das InvestorPortal. 

 Bei oder nach der Anmeldung können Sie auswählen, ob Sie Ihre Stimme durch Briefwahl abgeben 
oder ob Sie die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder andere Bevollmächtigte 
– zum Beispiel einen Intermediär (wie etwa ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, einen 
Stimmrechtsberater oder eine Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung 
des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet – bevollmächtigen wollen. Intermediäre (wie 
etwa Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater sowie Personen, die sich ge-
schäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbie-
ten, können das Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktien-
register eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung ausüben. Einzelheiten zu diesen Möglich-
keiten werden in den nachfolgenden Abschnitten näher erläutert.  

 Freie Verfügbarkeit der Aktien  

 Die Aktien werden durch die Anmeldung nicht blockiert. Die Aktionäre können über ihre Aktien auch 
nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung verfügen. Für die Ausübung der Aktionärsrechte, 
insbesondere das Stimmrecht ist – unabhängig von etwaigen Depotbeständen – der am Tag der 
Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. Dieser wird dem Be-
stand zum Anmeldeschluss am 2. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) entsprechen, da aus arbeitstechnischen 
Gründen im Zeitraum vom Ablauf des 2. Mai 2025 (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung am 
7. Mai 2025 keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden (Umschreibestopp). 
Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der Ablauf 
des 2. Mai 2025 (MESZ). 

5. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl  

 Rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, 
können ihre Stimme schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation durch Briefwahl abge-
ben. Bevollmächtigte einschließlich bevollmächtigter Intermediäre (wie etwa Kreditinstitute), Aktio-
närsvereinigungen, Stimmrechtsberater sowie Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktio-
nären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, können sich ebenfalls der 
Briefwahl bedienen. Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl erfolgt über das oben im Abschnitt 
„Zugang zum InvestorPortal und elektronische Zuschaltung zur Hauptversammlung“ genannte 
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InvestorPortal spätestens bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen fest-
gelegten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung oder per Brief, E-Mail oder unter den oben im 
Abschnitt „Anmeldung“ genannten Voraussetzungen per SWIFT. Die Stimmabgabe im Wege der Brief-
wahl per Brief, E-Mail oder SWIFT soll der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens 
6. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) an die oben im Abschnitt „Anmeldung“ genannte Adresse zugehen. 

 Soweit für die Stimmabgabe durch Briefwahl nicht das InvestorPortal genutzt wird, bitten wir, das 
unter group.mercedes-benz.com/hv-2025 verfügbare Antwortformular zu verwenden, das auf Ver-
langen auch zugesandt wird. 

 Zur Möglichkeit des Widerrufs und der Änderung der Briefwahl siehe bitte die Hinweise unten im 
Abschnitt „Letztmöglicher Zeitpunkt für Stimmabgabe, Änderung und Widerruf von Briefwahlstimmen 
oder erteilten Vollmachten und Weisungen“.  

6. Verfahren für die Stimmabgabe durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter  

 Wir bieten Ihnen außerdem an, sich nach Maßgabe Ihrer Weisungen durch von der Gesellschaft be-
nannte Stimmrechtsvertreter bei der Ausübung des Stimmrechts in der virtuellen Hauptversammlung 
vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung 
Sorge zu tragen (siehe oben im Abschnitt „Anmeldung“). Bevollmächtigte einschließlich bevollmäch-
tigter Intermediäre (wie etwa Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater sowie 
Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der 
Hauptversammlung erbieten, können sich, vorbehaltlich abweichender Bestimmungen des Vertrete-
nen, ebenfalls nach Maßgabe ihrer Weisungen durch die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter bei der Ausübung des Stimmrechts vertreten lassen. 

 Die Vollmacht, ihr Widerruf, der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft und die 
Weisungserteilung bedürfen der Textform. Sie erfolgen über das oben im Abschnitt „Zugang zum In-
vestorPortal und elektronische Zuschaltung zur Hauptversammlung“ genannte InvestorPortal spätes-
tens bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt am 
Tag der Hauptversammlung oder per Brief, E-Mail oder unter den oben im Abschnitt „Anmeldung“ 
genannten Voraussetzungen per SWIFT. Bei Nutzung von Brief, E-Mail oder SWIFT sollen die Voll-
macht, ihr Widerruf, der Nachweis der Bevollmächtigung und die Weisungserteilung der Gesellschaft 
aus organisatorischen Gründen bis spätestens 6. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) an die oben im Ab-
schnitt „Anmeldung“ genannte Adresse zugehen. 

 Mit der Nutzung des InvestorPortals oder der Einsendung des Antwortformulars mit Bevollmächti-
gung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft wird zugleich gegenüber der Mercedes-Benz Group 
AG der Nachweis der Bevollmächtigung erbracht.  

 Soweit für die Erteilung von Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
nicht das InvestorPortal genutzt wird, bitten wir, das unter group.mercedes-benz.com/hv-2025 ver-
fügbare Antwortformular zu verwenden, das auf Verlangen auch zugesandt wird. 

 Zur Möglichkeit des Widerrufs und der Änderung der Vollmachts- und Weisungserteilung an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft siehe bitte die Hinweise unten im Abschnitt „Letztmöglicher 
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Zeitpunkt für Stimmabgabe, Änderung und Widerruf von Briefwahlstimmen oder erteilten Vollmach-
ten und Weisungen“.  

 Wir bitten zu beachten, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft das Stimmrecht nur zu den-
jenigen Punkten der Tagesordnung, Anträgen und Wahlvorschlägen ausüben können, zu denen Sie 
Weisungen erteilen, und dass sie das Stimmrecht nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Aufträge 
zu Redebeiträgen und Auskunftsverlangen, zum Stellen von Anträgen und Wahlvorschlägen, zu Ver-
langen zur Aufnahme von Fragen in die Niederschrift sowie zum Einlegen von Widersprüchen gegen 
Hauptversammlungsbeschlüsse nehmen die Stimmrechtsvertreter nicht entgegen. 

7. Verfahren für die Stimmabgabe durch andere Bevollmächtigte  

 Aktionäre, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind, können auch andere 
Bevollmächtigte – zum Beispiel einen Intermediär (wie etwa ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereini-
gung, einen Stimmrechtsberater, eine Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Aus-
übung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet, oder einen anderen Dritten – bevollmäch-
tigen, um ihre Aktionärsrechte, insbesondere ihr Stimmrecht, in der virtuellen Hauptversammlung 
ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs Sorge zu 
tragen (siehe oben im Abschnitt „Anmeldung“). Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so 
kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.  

 Eine Vollmacht, die nicht an einen Intermediär oder einen ihm nach § 135 Abs. 8 Aktiengesetz gleich-
gestellten Vertreter erteilt wird, ihr Widerruf sowie der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen der Textform. Sie erfolgen über das oben im Abschnitt „Zugang zum In-
vestorPortal und elektronische Zuschaltung zur Hauptversammlung“ genannte InvestorPortal spätes-
tens bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt am 
Tag der Hauptversammlung oder per Brief oder E-Mail. Bei Nutzung von Brief oder E-Mail sollen die 
Vollmacht, ihr Widerruf sowie der Nachweis der Bevollmächtigung der Gesellschaft aus organisatori-
schen Gründen bis spätestens 6. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) an die oben im Abschnitt „Anmeldung“ 
genannte Adresse zugehen.  

 Mit der Nutzung des InvestorPortals oder der Einsendung des Antwortformulars mit Bevollmächti-
gung eines anderen Dritten wird zugleich gegenüber der Mercedes-Benz Group AG der Nachweis der 
Bevollmächtigung erbracht.  

 Soweit für die Bevollmächtigung nicht das InvestorPortal genutzt wird, bitten wir, das unter 
group.mercedes-benz.com/hv-2025 verfügbare Antwortformular zu verwenden, das auf Verlangen 
auch zugesandt wird. 

 Zur Möglichkeit des Widerrufs und der Änderung der Vollmachts- und Weisungserteilung an andere 
Bevollmächtigte als die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft siehe bitte die Hinweise unten im Ab-
schnitt „Letztmöglicher Zeitpunkt für Stimmabgabe, Änderung und Widerruf von Briefwahlstimmen 
oder erteilten Vollmachten und Weisungen“.  

 Für die Bevollmächtigung von Intermediären (wie etwa Kreditinstituten) gilt § 135 Abs. 1 bis 7 Akti-
engesetz. Insbesondere ist die Vollmachtserklärung von dem Bevollmächtigten nachprüfbar 
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festzuhalten; sie muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene 
Erklärungen enthalten. Intermediäre können zum Verfahren für ihre Bevollmächtigung eigene Rege-
lungen vorsehen. Entsprechendes gilt für Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater sowie Perso-
nen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptver-
sammlung erbieten, es sei denn, derjenige, der das Stimmrecht ausüben will, ist gesetzlicher Vertre-
ter, Ehegatte oder Lebenspartner des Aktionärs oder mit ihm bis zum vierten Grad verwandt oder 
verschwägert. Aktionäre sollten sich in diesen Fällen mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form 
der Vollmacht abstimmen. Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter) können ebenso wenig wie Aktionäre physisch in der virtuellen Hauptversamm-
lung präsent sein. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich über Brief-
wahl (auch im Wege elektronischer Kommunikation) oder die Erteilung von (Unter-) Vollmachten an 
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Insoweit gelten die obigen Hin-
weise entsprechend.  

 Für die Nutzung des InvestorPortals werden den Bevollmächtigten nach erfolgter rechtzeitiger An-
meldung durch den Aktionär Zugangsdaten übersandt, die ihnen die Rechtsausübung im Wege der 
elektronischen Kommunikation über das InvestorPortal ermöglichen. Die Bevollmächtigung sollte da-
her möglichst frühzeitig erfolgen, um einen rechtzeitigen Zugang der Zugangsdaten bei den Bevoll-
mächtigten zu ermöglichen. 

8. Letztmöglicher Zeitpunkt für Stimmabgabe, Änderung und Widerruf von Briefwahlstimmen oder er-
teilten Vollmachten und Weisungen  

 Nach erfolgter rechtzeitiger Anmeldung sind Änderungen Ihrer Briefwahl oder Vollmachts- und Wei-
sungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder Dritte einschließlich eines Wech-
sels zwischen diesen Möglichkeiten noch wie folgt möglich: Über das InvestorPortal können sie bis 
zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt am Tag der 
Hauptversammlung erfolgen. Bei Nutzung von Brief, E-Mail oder unter den oben im Abschnitt „An-
meldung“ genannten Voraussetzungen von SWIFT sollen sie der Gesellschaft aus organisatorischen 
Gründen bis spätestens 6. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) an die oben im Abschnitt „Anmeldung“ ge-
nannte Adresse zugehen. Es gelten die Vorrangregelungen des Abschnitts „Ergänzende Informationen 
zur Stimmrechtsausübung“.  

9. Ergänzende Informationen zur Stimmrechtsausübung 

 Bitte beachten Sie, dass eine Briefwahl oder Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft oder Dritte bzw. ein Widerruf oder eine Änderung derselben über das In-
vestorPortal stets als vorrangig betrachtet wird und eventuell zusätzlich auf einem anderen zulässi-
gen Übermittlungsweg zugegangene Briefwahl, Vollmachts- und Weisungserteilung bzw. Widerruf 
oder Änderung derselben mit der gleichen Aktionärsnummer unabhängig vom Zeitpunkt des Zugangs 
gegenstandslos sind.  

 Mehrere form- und fristgerechte Erklärungen dieser Art außerhalb des InvestorPortals werden unab-
hängig von der Reihenfolge ihres zeitlichen Eingangs in folgender Rangfolge berücksichtigt:  



Hauptversammlung 2025 ∗ Mercedes-Benz Group AG 
 

 
53 

 

1. gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 
und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212,  

2. per E-Mail,  
3. per Post. 

 
 Sollten auf dem gleichen Übermittlungsweg außerhalb des InvestorPortals Erklärungen mit mehr als 

einer Form der Stimmrechtsausübung eingehen, so gilt: Briefwahlstimmen haben Vorrang gegenüber 
der Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und letz-
tere haben Vorrang gegenüber der Erteilung von Vollmacht und Weisungen an einen Intermediär (z. 
B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater sowie einer Person, die 
sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung 
erbietet. Die Bevollmächtigung eines sonstigen Dritten zur Stimmrechtsausübung wird letztrangig be-
rücksichtigt. 

 Sollte ein Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater 
oder eine Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in 
der Hauptversammlung erbietet, zur Vertretung nicht bereit sein, werden die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft zur Vertretung entsprechend den Weisungen bevollmächtigt. 

 Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt wer-
den, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme bzw. Weisung entspre-
chend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

 Die Stimmabgaben per Briefwahlstimmen bzw. Vollmachten und ggf. Weisungen zu Tagesordnungs-
punkt 2 (Verwendung des Bilanzgewinns) behalten ihre Gültigkeit auch im Falle der Anpassung des 
Gewinnverwendungsvorschlags infolge einer Änderung der Zahl dividendenberechtigter Aktien.  

10. Anträge, Wahlvorschläge, Stellungnahmen, Rederecht, Auskunftsrecht, Widerspruch (Angaben zu den 
Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1 und 4, § 127, § 130a, § 131 Abs. 1, § 118a Abs. 
1 Satz 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 245 Aktiengesetz)  

10.1 Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 Aktiengesetz  

 Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals der Mercedes-Benz 
Group AG oder den anteiligen Betrag von 500.000 € (letzterer entsprechend 156.841 Aktien) errei-
chen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht wer-
den. Die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 Aktiengesetz nachzuweisen, dass sie 
seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der erforderlichen Zahl 
an Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. 
Für die Berechnung der Aktienbesitzzeit findet § 70 Aktiengesetz Anwendung. Für die Fristberechnung 
gilt § 121 Abs. 7 Aktiengesetz entsprechend. Der Tag des Zugangs des Verlangens ist nicht mitzurech-
nen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich 
vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. §§ 187 bis 193 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden.  
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 Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen 
ist schriftlich an den Vorstand der Mercedes-Benz Group AG zu richten und muss der Gesellschaft 
gemäß § 122 Abs. 2 Aktiengesetz mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 

Sonntag, 6. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an fol-
gende Adresse:   

 Mercedes-Benz Group AG  
 Vorstand 
 z. Hdn. Dr. Michael Hörtig, COB/CO 
 HPC 096 – N005 
 70546 Stuttgart 

 Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden, soweit dies nicht bereits mit der Ein-
berufung der Hauptversammlung geschehen ist, unverzüglich nach Zugang des Verlangens ein-
schließlich Namen und Wohnort beziehungsweise Sitz des Antragstellers im Bundesanzeiger bekannt 
gemacht. Sie werden außerdem unter der Internetadresse  

group.mercedes-benz.com/hv-2025 
 

 veröffentlicht und den im Aktienregister eingetragenen Aktionären mitgeteilt. 

10.2  Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1 und 4, 127, 130a Abs. 5 Satz 3, 118a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 3 Aktiengesetz  

 Aktionäre der Gesellschaft können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Auf-
sichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern oder von (Abschluss-/Nachhaltigkeits-) Prüfern übersenden. Gegenanträge (nebst Be-
gründung) und Wahlvorschläge, die vor der Hauptversammlung zugänglich gemacht werden sollen, 
sind ausschließlich zu richten an  

 Mercedes-Benz Group AG 
 Investor Relations 
 HPC 096 – L046 
 70546 Stuttgart 

 oder via E-Mail an: 
 hv2025-gegenantrag@mercedes-benz.com 

 Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis spätestens 14 
Tage vor der Hauptversammlung, d. h. bis Dienstag, 22. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ) bei der im vor-
stehenden Absatz genannten Adresse eingehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang einschließ-
lich des Namens und Wohnorts beziehungsweise Sitzes des Aktionärs sowie zugänglich zu machender 
Begründungen – gegebenenfalls versehen mit den nach § 127 Satz 4 Aktiengesetz zu ergänzenden 
Inhalten – unter der Internetadresse  
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group.mercedes-benz.com/hv-2025 
 

 veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten In-
ternetadresse veröffentlicht. 

 Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie die Begründung von Gegenanträgen müssen unter den Vo-
raussetzungen des § 126 Abs. 2 Aktiengesetz nicht zugänglich gemacht werden. Ein Wahlvorschlag 
muss auch dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn er nicht Namen, ausgeübten Beruf und Woh-
nort der vorgeschlagenen Person und bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern keine 
Angaben zu Mitgliedschaften des vorgeschlagenen Kandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz enthält. 

 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 Aktiengesetz zugäng-
lich zu machen sind, gelten gemäß § 126 Abs. 4 Aktiengesetz als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung 
gestellt. Zu ihnen kann das Stimmrecht nach erfolgter rechtzeitiger Anmeldung auf den oben be-
schriebenen Wegen ausgeübt werden (siehe oben die Abschnitte D.4 bis D.9). Das Recht des Ver-
sammlungsleiters, zuerst über die Vorschläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt unberührt. 
Sofern der Aktionär, der den Antrag oder Wahlvorschlag gestellt hat, nicht im Aktienregister als Akti-
onär der Gesellschaft eingetragen ist und nicht ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet 
ist, muss der Antrag oder Wahlvorschlag in der Hauptversammlung nicht behandelt werden. 

10.3 Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 Aktiengesetz  

 Vor der virtuellen Hauptversammlung können im Aktienregister eingetragene Aktionäre unabhängig 
von einer Anmeldung zur Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation in Textform 
Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung einreichen. Solche Stellungnahmen sind bis 

spätestens Donnerstag, 1. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ, Zugang) im PDF-Format ausschließlich per E-
Mail an 

hv2025-stellungnahme@mercedes-benz.com 
 zu richten. 

 Wir bitten den Umfang von Stellungnahmen auf ein angemessenes Maß zu begrenzen. Als Orientie-
rung sollte ein Umfang von 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) dienen.  

 Zugänglich zu machende Stellungnahmen von Aktionären werden einschließlich des Namens und 
Wohnorts beziehungsweise Sitzes des einreichenden Aktionärs spätestens am Freitag, 2. Mai 2025, 
24:00 Uhr (MESZ) unter der Internetadresse  

group.mercedes-benz.com/hv-2025 
 

 veröffentlicht. Unter den Voraussetzungen des § 130a Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz müssen Stellung-
nahmen der Aktionäre nicht zugänglich gemacht werden. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung zu 
den Stellungnahmen der Aktionäre werden ebenfalls unter group.mercedes-benz.com/hv-2025 ver-
öffentlicht.  
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 Die Möglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen begründet keine Möglichkeit zur Vorabeinrei-
chung von Fragen nach § 131 Abs. 1a Aktiengesetz. Etwaige in Stellungnahmen enthaltene Fragen 
werden daher in der virtuellen Hauptversammlung nicht beantwortet, es sei denn, sie werden ent-
sprechend der vorgesehenen Anordnung des Versammlungsleiters zur Ausübung des Auskunfts-
rechts im Wege der Videokommunikation in der Hauptversammlung gestellt. Auch in Stellungnahmen 
enthaltene Anträge, Wahlvorschläge und Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 
werden nicht berücksichtigt. Diese sind ausschließlich auf den in dieser Einberufung gesondert ange-
gebenen Wegen einzureichen beziehungsweise zu stellen oder zu erklären. 

10.4 Rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 Aktiengesetz  

 Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die 
elektronisch zur virtuellen Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben ein Rederecht im Wege der 
Videokommunikation. Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Aktiengesetz sowie 
das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 Aktiengesetz dürfen Bestandteil des Redebeitrags sein. 
Redebeiträge sind ausschließlich am Tag der Hauptversammlung ab 9:30 Uhr (MESZ), mithin bereits 
eine halbe Stunde vor Beginn der Hauptversammlung, bis zu dem vom Versammlungsleiter festge-
legten Zeitpunkt über das InvestorPortal unter group.mercedes-benz.com/investorportal anzumel-
den. Für den Zugang zum InvestorPortal siehe bitte die Hinweise oben im Abschnitt „Zugang zum 
InvestorPortal und elektronische Zuschaltung zur Hauptversammlung“. Hinweise zur Bedienung des 
InvestorPortals einschließlich des Verfahrens der Wortmeldung stehen ab Öffnung des InvestorPor-
tals am 9. April 2025 unter group.mercedes-benz.com/hv-2025 zur Verfügung. 

 Der Versammlungsleiter wird das Verfahren der Wortmeldung und Worterteilung auch in der Haupt-
versammlung näher erläutern. Gemäß § 15 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Versamm-
lungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbe-
sondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich an-
gemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für die Aussprache zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten sowie für einzelne Rede- oder Fragebeiträge festzulegen. Darüber hinaus 
kann der Vorsitzende den Schluss der Debatte anordnen, soweit dies für eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Hauptversammlung erforderlich ist. 

 Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen Aktionär 
und Gesellschaft in der Hauptversammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zu-
rückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist.  

 Technische Mindestvoraussetzung für eine Live-Videozuschaltung sind ein internetfähiges Endgerät 
mit Kamera und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung. Hinweise für eine optimale Funkti-
onsfähigkeit der Videokommunikation und zur technischen Prüfung sind unter group.mercedes-
benz.com/hv-2025 verfügbar. 

10.5 Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 Abs. 1 Aktiengesetz  

 In der Hauptversammlung kann jeder ordnungsgemäß angemeldete Aktionär oder Bevollmächtigte, 
der elektronisch zur virtuellen Hauptversammlung zugeschaltet ist, gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz 
vom Vorstand Auskunft verlangen über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und 



Hauptversammlung 2025 ∗ Mercedes-Benz Group AG 
 

 
57 

 

geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen, sowie über die Lage des 
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, soweit die Auskunft zur 
sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunfts-
verweigerungsrecht besteht. Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter gemäß § 131 Abs. 1f 
Aktiengesetz anordnet, dass das Auskunftsrechts nach § 131 Abs. 1 Aktiengesetz in der Hauptver-
sammlung ausschließlich im Wege der Videokommunikation im Rahmen eines Redebetrags über das 
InvestorPortal ausgeübt werden kann. Eine anderweitige Ausübung des Auskunftsrechts nach § 131 
Abs. 1 Aktiengesetz im Wege der elektronischen oder sonstigen Kommunikation ist weder vor noch 
während der Hauptversammlung vorgesehen. 

10.6 Widerspruch zur Niederschrift gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 118a Abs. 1 S. 2 
Nr. 8 in Verbindung mit § 245 Aktiengesetz  

 Ordnungsgemäß angemeldete und elektronisch zur Hauptversammlung zugeschaltete Aktionäre und 
ihre Bevollmächtigten haben das Recht, im Wege elektronischer Kommunikation Widerspruch gegen 
Beschlüsse der Hauptversammlung zu erklären. Ein solcher Widerspruch kann von Beginn der Haupt-
versammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter über das InvestorPortal unter 

group.mercedes-benz.com/investorportal erklärt werden. Der die Hauptversammlung protokollie-
rende Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von Widersprüchen über das InvestorPortal 
ermächtigt und hat selbst Einsicht in die dort eingehenden Widersprüche. 

 Für den Zugang zum InvestorPortal siehe bitte die Hinweise oben im Abschnitt „Zugang zum Investor-
Portal und elektronische Zuschaltung zur Hauptversammlung“. 

11. Weitergehende Erläuterungen  

 Rechte der Aktionäre. Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 
2, § 126 Abs. 1 und 4, § 127, § 130a, § 131 Abs. 1 und § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 
245 Aktiengesetz sind unter group.mercedes-benz.com/hv-2025 verfügbar.  

 Live-Übertragung der Hauptversammlung, Bericht des Vorstandsvorsitzenden und des Aufsichtsrats-
vorsitzenden. Für im Aktienregister eingetragene Aktionäre und ihre Bevollmächtigten wird die ge-
samte Hauptversammlung am Mittwoch, 7. Mai 2025 ab 10:00 Uhr (MESZ) über group.mercedes-
benz.com/investorportal im InvestorPortal live in Bild und Ton übertragen. Für den Zugang zum In-
vestorPortal siehe bitte die Hinweise oben im Abschnitt „Zugang zum InvestorPortal und elektroni-
sche Zuschaltung zur Hauptversammlung“. Die Eröffnung der Hauptversammlung und die Reden des 
Aufsichtsrats- und des Vorstandsvorsitzenden können auch von sonstigen Interessierten unter 

group.mercedes-benz.com/hv-2025 live über das Internet verfolgt werden. Die Verfolgung der 
Hauptversammlung über diesen Kanal ermöglicht keine Ausübung von Aktionärsrechten in der Haupt-
versammlung, insbesondere keine Stimmrechtsausübung. Unter group.mercedes-benz.com/hv-2025 
steht nach der Hauptversammlung auch eine Aufzeichnung dieser Reden, nicht aber der gesamten 
Hauptversammlung, zur Verfügung. Voraussichtlich ab 2. Mai 2025 werden unter group.mercedes-
benz.com/hv-2025 auch die wesentlichen Inhalte der Reden des Vorstandsvorsitzenden und des Auf-
sichtsratsvorsitzenden zugänglich sein, auch wenn keine rechtliche Verpflichtung zu einer solchen 
Vorabveröffentlichung besteht, da von der Möglichkeit der Vorabeinreichung von Fragen kein 
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Gebrauch gemacht wird. Modifikationen der Reden für den Tag der Hauptversammlung bleiben vor-
behalten.  

 Internetseite, über die die Informationen gemäß § 124a Aktiengesetz zugänglich sind. Die Einberu-
fung der Hauptversammlung mit den weiteren gesetzlich geforderten Angaben und Erläuterungen ist 
ebenfalls über group.mercedes-benz.com/hv-2025 zugänglich. Dort stehen zudem die Informationen 
gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 und die 
Informationen gemäß § 124a Aktiengesetz zu den Tagesordnungspunkten 1 (Jahresabschlussunter-
lagen für das Geschäftsjahr 2024), 6 (Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024), 8 und 9 (Bericht 
des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts und des Andienungsrechts bei Erwerb und 
Veräußerung eigener Aktien), 10 (Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts bei 
Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen) sowie 11 und 12 (Vergütungssys-
teme für den Aufsichtsrat und den Vorstand) zur Verfügung. Ferner sind dort zu Tagesordnungspunkt 
7 die Lebensläufe der Kandidaten für die Wahlen zum Aufsichtsrat sowie die aktuelle Satzung nebst 
einer Synopse zu den vorgeschlagenen Satzungsänderungen zugänglich. Im Nachgang zur Hauptver-
sammlung werden dort auch die Abstimmungsergebnisse zur Verfügung gestellt. Im zugangsge-
schützten InvestorPortal unter group.mercedes-benz.com/investorportal wird während der virtuellen 
Hauptversammlung das Teilnehmerverzeichnis vor der ersten Abstimmung allen ordnungsgemäß an-
gemeldeten und elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschalteten Aktionären und ihren Bevoll-
mächtigten zugänglich sein. Für den Zugang zum InvestorPortal siehe bitte die Hinweise oben im Ab-
schnitt „Zugang zum InvestorPortal und elektronische Zuschaltung zur Hauptversammlung“.  

 UTC Zeiten. Sämtliche Zeitangaben sind in der für Deutschland im relevanten Zeitraum maßgeblichen 
mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) angegeben. Dies entspricht mit Blick auf die koordinierte 
Weltzeit (UTC) dem Verhältnis UTC = MESZ minus zwei Stunden. 

 Hinweise zum Datenschutz. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-
tung der virtuellen Hauptversammlung, insbesondere wenn Sie und/oder Ihre Bevollmächtigten sich 
zur virtuellen Hauptversammlung anmelden, eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, das InvestorPortal 
nutzen, die Übertragung der virtuellen Hauptversammlung in Bild und Ton verfolgen, sich in der 
Hauptversammlung zu Wort melden oder Ihre sonstigen Aktionärsrechte ausüben, verarbeiten wir 
personenbezogene Daten über Sie und/oder Ihre(n) Bevollmächtigten (z.B. Name und Vorname, An-
schrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Aktienanzahl, Besitzart der Aktien und individuelle Zugangs-
daten für die Nutzung des InvestorPortals). Dies geschieht, um Ihnen und Ihren Bevollmächtigten die 
Ausübung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung und deren Verfol-
gung zu ermöglichen. Außerdem verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer 
rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung. Die Mercedes-
Benz Group AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, dialog@mercedes-benz.com verarbeitet Ihre 
personenbezogenen Daten als datenschutzrechtlich Verantwortliche. Soweit wir zur Durchführung 
der virtuellen Hauptversammlung Dienstleister einsetzen, verarbeiten diese Ihre personenbezogenen 
Daten nur in unserem Auftrag. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DGSVO) steht jedem Betroffenen ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Ein-
schränkungs-, Löschungs- und ggf. Widerspruchsrecht bezüglich der Verarbeitung seiner personen-
bezogenen Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragung und auf Beschwerde bei einer zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu. Weitergehende Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen 
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Daten und zu Ihren Rechten gemäß der DSGVO im Zusammenhang mit der Hauptversammlung und 
dem Aktienregister finden Sie im Internet unter group.mercedes-benz.com/hv-2025 oder können Sie 
über die in diesem Absatz genannten Kontaktdaten vom Verantwortlichen anfordern. 

Stuttgart, im März 2025 

Mercedes-Benz Group AG 

Der Vorstand 


